
64. Ausgabe	 Informationen für Gemeindebürger

März 2026

Foto: Doreen Impekoven – Das Schreitende Paar von Karl-Jakob Schwalbach





März 2026�

� 1

zum Beginn eines Jahres macht 
man sich naturgemäß Gedanken 
darüber, was die kommenden 
zwölf Monate so alles bringen 
werden. Für mich wird‘s in die-
sem Jahr besonders spannend, 
denn es ist in vielerlei Hinsicht 
ein besonderes Jahr.

Das fängt schon mit den vielen Projekten an, die 
eigentlich längst abgeschlossen oder zumindest 
auf dem Weg sein sollten, sich aber aus den ver-
schiedensten Gründen nach hinten verschoben 
haben. Dazu gehören zum Beispiel die Planun-
gen am Gebäude des Bauhofes/Feuerwehrhau-
ses in Unterdarching sowie für die Erweiterung 
der Offenen Ganztagesschule in Valley und der 
Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindege-
biet. Nach vielen ernüchternden Erfahrungen, 
was die Genehmigungsverfahren betrifft, will 
ich mich mit Prognosen zum Abschluss dieser 
wichtigen Vorhaben zurückhalten, versichere 
Euch aber einmal mehr, dass wir mit aller Macht 
an einem möglichst zügigen Fortschritt arbeiten.
Eins wenigstens ist sicher: Sobald es die Wit-
terungsverhältnisse zulassen, beginnen wir 
im Frühling mit den Straßenbauarbeiten am 
Weidmoosweg und am Wildschweigerweg, und 
abhängig vom Baufortschritt des Seniorenzen-
trums geht es dann auch weiter mit der Verle-
gung des Radweges im Kreuzungsbereich ST 
2073 und MB 15.
Aber ich möchte auch ein paar positive Ereig-
nisse aus der jüngsten Vergangenheit nicht 
unerwähnt lassen. So fand ich zum Beispiel den 
Seniorenempfang am ersten Sonntag des Jahres 
überaus schön und sehr gelungen. Wir verste-

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
hen ihn immer als Ausdruck unserer besonde-
ren Wertschätzung für ein langes Engagement 
in der Gemeinde und bedanken uns bei den Ein-
geladenen, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit 
viel zur Lebensqualität in unserem nächsten 
Umfeld beitragen.
Genauso groß ist meine Freude darüber, wie 
viele gerade jüngere Gemeindemitglieder in 
den Vereinen für ein buntes, anspruchsvolles 
Programm sorgen. Beste Beispiele dafür sind die 
großartigen Theaterabende, die uns die Schloss-
bergler gerade wieder in der Mehrzweckhalle 
beschert haben, die Unterdarchinger Blaska-
pelle mit tollen musikalischen Leckerbissen in 
ihrem Konzert und die Unterdarchinger Bur-
schen, die mit ihrem Burschenball die diesjäh-
rige Faschingszeit zünftig eingeläutet haben.
Lasst mich zum Schluss noch eine ganz persön-
liche Bitte an Euch alle richten. Eines der wich-
tigsten Ereignisse in diesem Jahr wird sicher die 
bevorstehende Kommunalwahl sein. Selbstver-
ständlich nutze ich diesen Platz hier nicht, um in 
eigener Sache Reklame zu machen, aber eines 
ist mir wichtig: Das Ergebnis sollte, wie immer 
es letztlich aussieht, den Willen der gesamten 
Wählerschaft wiedergeben. Deshalb kommts 
alle an die Urne – das sind wir unserer Demo-
kratie schuldig!

Schöne Grüße – bleibt’s gsund!

Ihr/Euer

Bernhard Schäfer
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Gemeinde Valley

Pfarrweg 1 · 83626 Valley · Telefon: 0 80 24 / 4 77 34 - 0 

Telefax: 0 80 24 / 4 77 34 - 199 · E-Mail: info@gemeinde-valley.de  

Internet: www.gemeinde-valley.de · www.valley-tourismus.de

Bankverb.: KSK MB-Teg. DE79 7115 2570 0430 3012 34 · Raiba DE41 7016 9598 0000 2105 01

Öffnungzeiten: 

Montag bis Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr, Dienstag: 14:00 – 16:00 Uhr, Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:

Donnerstag: 15:00 – 17:00 Uhr, sowie nach vorheriger Vereinbarung

Bauhof/Wasserwart/Nahwärme	 Gerhard Probst	 01 60 / 93 94 49 60

	 Ludwig Duffner	 01 60 / 91 24 37 77

	 Michael Riemesch	 01 51 / 28 34 92 42

	 Gemeindliches Trinkwasser: Gesamthärte 18,4 ° dH = Härtebereich HART
	 wasserwerk@gemeinde-valley.eu
Kläranlage	 Martin Bichler	 0 80 24 / 10 32
	 01 51 / 11 84 06 11
	 klaerwerk@gemeinde-valley.eu

1. Bürgermeister
Bernhard Schäfer
bgm@gemeinde-valley.de

Geschäftsleitung
Franz Huber 
Durchwahl: -100
huber@gemeinde-valley.de 

Bauamt Leitung
Iris Groß
Durchwahl: -120
bauverwaltung@gemeinde-valley.de

Bauamt
Marina Hupfauer
Durchwahl:-124
bauverwaltung@gemeinde-valley.de

Bauamt
Edeltraud Stacheder
Durchwahl: -121
bauverwaltung@gemeinde-valley.de

Bauamt, Personal, EDV
Sabine Weber
Durchwahl: -122
weber@gemeinde-valley.de

Kämmerei, Steuern
Heike Finsterbusch
Durchwahl: -101
buchhaltung@gemeinde-valley.de

Kasse, Steuern 
Karin Weiß 
Durchwahl: -102 
buchhaltung@gemeinde-valley.de 

Ordnungs-, Gewerbe- und 
Einwohnermeldeamt 
Marinus Radler
Durchwahl: -105
buergeramt@gemeinde-valley.de

Hauptamt, Rente
Doreen Impekoven
Durchwahl: -106
buergeramt@gemeinde-valley.de

Gmoabladl
gmoabladl@gemeinde-valley.de

Standesamt Holzkirchen
Frau Knoller
0 80 24 / 642 - 12 60
standesamt@holzkirchen.de
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Gemeinde Valley

Pfarrweg 1 · 83626 Valley · Telefon: 0 80 24 / 4 77 34 - 0 

Telefax: 0 80 24 / 4 77 34 - 199 · E-Mail: info@gemeinde-valley.de  

Internet: www.gemeinde-valley.de · www.valley-tourismus.de

Bankverb.: KSK MB-Teg. DE79 7115 2570 0430 3012 34 · Raiba DE41 7016 9598 0000 2105 01

Öffnungzeiten: 

Montag bis Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr, Dienstag: 14:00 – 16:00 Uhr, Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:

Donnerstag: 15:00 – 17:00 Uhr, sowie nach vorheriger Vereinbarung

Wertstoffhof	 Dalibor Miocevic, Am Höllgraben 2, 83626 Valley	 01 51 / 17 75 39 41

	 Öffnungzeiten: Dienstag 14.00 bis 17.00 Uhr • Freitag 14.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr • (in der Sommerzeit Dienstag und Freitag bis 18.00 Uhr)

Müllabfuhr	 Vivo KU	 0 80 24 / 90 38 - 0

	 Lochham, Valleyer Str. 60, 83627 Warngau
	 www.vivowarngau.de • info@vivowarngau.de	 Fax 0 80 24 / 90 38 - 40

Wasserreferent	 Anton Huber, Sollach, 2. BGM	 0 80 24 / 55 11

Umweltreferent	 Philipp Ziegler	 philipp.ziegler1910@gmail.com

Jugendbeauftragte	 Johannes Schneider	 01 76 / 41 23 68 18

	 Markus Nöscher	

	 jugend@gemeinde-valley.de

Seniorenbeauftragte	 Ursula Ransberger	 0 80 20 / 12 85

Behindertenbeauftragter	 Johann Humer	 0 80 20 / 14 24

	 johann.humer@t-online.de	 01 70 / 4 91 52 85

Kulturreferenten	 Kordula Killer	 0 80 24 / 34 70

	 kordula-killer@t-online.de

Volksschule Valley (Grundschule Valley und Mittelschule Mangfalltal)
	 Buchenweg 1, 83626 Valley	 0 80 24 / 16 58

	 Fax: 0 80 24 / 4 81 14

Rektorin Jutta Thiele	 volksschule-valley@t-online.de

Hausmeister Tobias Feeß	 0 80 24 / 47 51 02

	 01 75 / 3 20 61 28

offene Ganztagsschule	 0 80 24 / 3 03 04 11

Kinderstube:
Kinderstube Valley	 Graf-Arco-Str. 6 D • 83626 Valley	 0 80 24 / 3 03 09 69

	 kinderstube@gemeinde-valley.de	 01 51 / 42 52 96 23

Kindergärten:
Felicitas Kindergarten	 Graf-Arco-Str. 12 • 83626 Valley	 0 80 24 / 4 81 38

	 st-felicitas.unterdarching@kita.erzbistum-muenchen.de
Nikolaus Kindergarten	  Bergstr. 5 a, 83626 Valley-Oberdarching	 0 80 20 / 13 03

	 st-nikolaus.oberdarching@kita.erzbistum-muenchen.de	 Fax: 0 80 20 / 90 49 00

Pfarrämter:
Kath. Pfarramt Unter- u. Oberdarching	 Graf-Arco-Str. 2, 83626 Valley	 0 80 24 / 72 51 

	 Fax: 0 80 24 / 47 68 93
	 st-johann.baptist.unterdarching@ebmuc.de • st-michael.oberdarching@ebmuc.de
Pater Michael De Koninck	 0 80 20 / 90 62 01 • midekopae@aol.com
Kath. Pfarramt Warngau	 Am Bergfeld 7, 83627 Warngau	 0 80 21 / 50 48 98 - 0

Pfarrer Gottfried Doll	 Fax: 0 80 21 / 50 48 98 - 20
(für Ortsteil Schmidham)	 pv-warngau@erzbistum-muenchen.de
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Kath. Pfarramt Helfendorf	 Kleinhelfendorf 25, 85653 Großhelfendorf	 0 80 95 / 3 29

	 (für Ortsteil Grub)	 Fax: 08095/871095
	 St-Emmeram.Helfendorf@ebmuc.de
Evangelisches Pfarramt Holzkirchen	 Haidstr. 3, 83607 Holzkirchen	 0 80 24 / 9 29 29

Pfarrerin Ulrike Lorentz	 Fax: 0 80 24 / 9 29 30
	 ulrike.lorentz@elkb.de
Helferkreis Valley	 Renate Weindl	 0 80 24 / 6 08 29 99

AK Sozial Valley	 Ursula Ransberger	 08020/1285

AK-Flüchtlingshelfer	 Regina Weiglein	 0170/2700817

AK Energie	 Jürgen Neumann	 01 70 / 218 13 43

AK „Unser Valley”	 Irene Wienböcker	 0 80 95 / 5 78 95 38

Gemeindepartnerschaft 
Valley-Fontanella	 Annemarie Hagn	 08020/252

Feuerwehrkommandanten:
FFW Valley	 Michael Schima	 01 71/ 8 61 42 09

FFW Mitter-, Oberdarching	 Benedikt Kraft	 01 62 / 7 59 79 46

FFW Hohendilching	 Johann Schlagbauer	 01 62 / 7 43 00 68

Löschgruppe Schmidham	 Johann Gschwendtner	 01 51 / 46 41 19 24

Wichtige Notrufnummern:
Polizei	 110

Feuerwehr, Notarzt, Rettung	 112

Krisendienst – Psychiatrie	 01 80 / 6 55 30 00

Ärztlicher Bereitschaftsdienst	 116 117

Leitstelle Rosenheim	 0 80 31 / 90 09 00

Giftnotruf	 0 89 / 1 92 40

Polizeiinspektion Holzkirchen	 0 80 24 / 90 74 - 0

Kreiskrankenhaus Agatharied	 0 80 26 / 3 93 - 0

Atrium-Gesundheitszentrum	 (Münchner Str. 56 a, Holzkirchen)	 0 80 24 / 30 33 - 10 10

Zahnarzt Dr. Alexander Bertram	 0 80 24 / 25 22
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Ergebnisprotokoll über 
die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates
am 14.10.2025 im Sitzungssaal 
des Rathauses Valley

1. Genehmigung der Niederschrift über 
die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 23.09.2025

Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung vom 23.09.2025.

Abstimmungsergebnis:
Ja 11/Nein 0/Anwesend 13 

Abstimmungsvermerke:
Zwei Gemeinderatsmitglieder haben sich 
rechtmäßig der Stimme enthalten (vgl. Art. 
48 Satz 2 i.V. mit Abs. 2 GO), da diese an der 
öffentlichen Sitzung vom 23.09.2025 nicht 
teilgenommen haben und somit auch nicht 
beurteilen können, ob die Niederschrift den 
Tatsachen entspricht.

2. Bekanntgabe nichtöffentlicher 
Entscheidungen nach Wegfall der 
Geheimhaltungspflicht

Förderverfahren Breitbandausbau Bund Gi-
gabit 2.0
Die Gemeinde Valley beteiligt sich am Glasfa-
serverfahren Gigabit 2.0; Kosten ca. 5,9 Millio-
nen Euro; Zuschuss 90 %.
Der Gemeinderat der Gemeinde Valley hat 
beschlossen, den Glasfaserausbau gem. Gi-
gabit-Richtlinie 2.0, mit Voraussetzung eines 
Förderbescheides in vorläufiger Höhe des 
Projektträgers Breitbandförderung (Los A) 
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG im Auf-
trag des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr, durchzuführen.
Sofern die Gemeinde einen Förderbescheid in 
vorläufiger Höhe erhält, wird nach der Durch-
führung eines Auswahlverfahrens die För-
dersumme konkretisiert und nach Erhalt des 
Bescheides in endgültiger Höhe die Ko-Finan-
zierung durch den Freistaat Bayern gem. Bay-
erischer Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0 
(KofGibitR 2.0) gestellt.

Die für das Projekt erforderlichen Mittel gem. 
untenstehender Aufstellung sollen im Haus-
haltsplan entsprechend berücksichtigt werden.

Eckpunkte:
e-Akte: 8541/2
Gemeinde: Valley (Gemeindeschlüssel 0918 
2133)
Umsetzungszeitraum: voraussichtlich ca. 36 
Monate ab Vertragsunterschrift 

(nach Erhalt des Zuwendungsbescheides in 
endgültiger Höhe)

Kosten gemäß unverbindlicher Kostenschät-
zung:

Gemeinde Valley
Anzahl förderfähiger  
Adressen

656 Adressen

Voraussichtliche Kosten 
Ausbau

5.904.000,00 €

Voraussichtliche Kosten-
übernahme Bund (50 %)

2.952.000,00 €

Voraussichtliche Kosten-
übernahme Ko-Finanzierung 
Bayern (40 % + XXX % 
gemäß Härtefallregelung*)

2.361.000,00 €

Voraussichtlicher  
Eigenanteil Kommune 
in Höhe von 10 %*

590.400,00 €
(verteilt 
auf den 

Umsetzungs
zeitraum  

mit entspre-
chenden Teil-/
Abschlagszah-

lungen)
Zur Kenntnis genommen

3. Bauantrag zur Sanierung und Umbau des

 Wohnhauses nach Wohnhausbrand; 
Am Wiesengrund, Unterdarching, Flur-Nr. 
145/10, Gemarkung Valley

Der Gemeinderat erteilt dem Bauvorhaben 
zur Sanierung und Umbau des Wohnhauses 
Am Wiesengrund in Unterdarching, Flur-Nr. 
145/10 Gemarkung Valley sein Einvernehmen.
Die strikte „ODER”-Festsetzung des Bebau-
ungspan-Entwurfs soll nicht beibehalten wer-
den.
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Für die Erhöhung der Wohnfläche sind gemäß 
den Satzungen für die Trinkwasserversorgung 
und die Abwasserentsorgung Herstellungsbei-
träge zu erheben.

Abstimmungsergebnis:
Ja 13/Nein 0/Anwesend 13 

4. Bauantrag zum Neubau einer Werkstatt 
mit Lager auf der Flur-Nr. 4082/12, 
Gemarkung Valley

Der Gemeinderat nimmt den Bauantrag zum 
Neubau einer Werkstatt mit Lager auf dem 
Grundstück Flur-Nr. 4082/12, Gemarkung Val-
ley zur Kenntnis und erteilt sein Einvernehmen 
zum Bauvorhaben.

Abstimmungsergebnis:
Ja 13/Nein 0/Anwesend 13 

5. Unvorhergesehenes

Durchfahrtsverbot für Autobahnumleitungs-
verkehr
Ein Gemeinderatsmitglied sagt, dass man im 
Rahmen der Durchfahrtsverbote für den Au-
tobhahnumleitungsverkehr die Ortschaften 
Unterdarching und Kreuzstraße ins Auge fas-
sen soll.Es sind aber auch die Ortschaften Mit-
terdarching und Oberlaindern betroffen.
Ein Durchfahrtsverbot für das gesamte Ge-
meindegebiet wäre seiner Meinung nach an-
gebracht.
Der Erste Bürgermeister teilt mit, dass man an 
der Problematik mit dem Autobahnumleitungs-
verkehr dranbleibt und nach einem Lösungs-
weg sucht.

Zur Kenntnis genommen

5.1 Unvorhergesehenes

Umbau des Geh- und Radweges in Oberlaindern
Ein Gemeinderatsmitglied erkundigt sich in Sa-
chen Geh- und Radwegverlegung in Oberlain-
dern in Höhe „Am Kleinfeld an der Staatsstraße 
2073”, welcher Zeitplan hierfür vorgesehen ist.
Der Erste Bürgermeister teilt mit, dass die 
Geh- und Radwegverlegung im Frühjahr 2026 
geplant ist und anschließend zeitnah realisiert 
wird.

Zur Kenntnis genommen

Ergebnisprotokoll über 
die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates
am 11.11.2025 im Sitzungssaal 
des Rathauses Valley

1. Genehmigung der Niederschrift über die
 öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.10.2025

Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung vom 14.10.2025.

Abstimmungsergebnis:
Ja 10/Nein 0/Anwesend 12 

Abstimmungsvermerke:
Zwei Gemeinderatsmitglieder haben sich 
rechtmäßig der Stimme enthalten (vgl. Art. 
48 Satz 2 i.V. mit Abs. 2 GO), da diese an der 
öffentlichen Sitzung vom 14.10.2025 nicht 
teilgenommen haben und somit auch nicht 
beurteilen können, ob die Niederschrift den 
Tatsachen entspricht.

2. Bekanntgabe nichtöffentlicher 
Entscheidungen nach Wegfall der 
Geheimhaltungspflicht

1. Beitritt zum neu zu gründenden Zweckver-
band Kommunaler IT-Schuldienst Oberland 
(KITSO)
Ein Partner für Grund- und Mittelschulen in 
allen Fragen zu IT soll der neue Zweckverband 
KITSO (Kommunaler IT-Schuldienst Oberland) 
werden. Die Gemeinde Valley ist mit dabei. Der 
Beschluss wurde in der vergangenen nichtöf-
fentlichen Sitzung gefasst. Der Erste Bürger-
meister Bernhard Schäfer gibt ihn nun bekannt.
Der Bürgermeister der Gemeinde Weyarn Le-
onhard Wöhr hat die Initiative für KITSO ge-
startet, auch die Gemeinde Otterfing hat einem 
Beitritt schon zugestimmt.
Aus dem Landkreis Miesbach wären außerdem 
die Gemeinden Irschenberg, Waakirchen und 
Warngau mit dabei. Aus anderen Landkreisen 
der Markt Mittenwald, die Stadt Weilheim 
und die Gemeinden Egling und Icking. Zehn 
Kommunen also, eine spätere Erweiterung ist 
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„Lebensenergie und Harmonie in Körper und Seele“
Qi Gong ist ein Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin und dient zur Gesunderhal-
tung und Prävention.

Sanft fließende Bewegungen mit ruhiger Atmung, achtsamen Entspannungsübungen harmonisieren und kräftigen das Nerven-
system und führen zu innerer Ruhe und Gelassenheit. Unser Immunsystem und die Konzentrationsfähigkeit werden positiv 
beeinflusst und die Selbstheilungskräfte angeregt. Die Übungen bringen mehr Flexibilität in Sehnen und Gelenke, die Körper-
haltung wird verbessert und das Skelett gestärkt. Die Übungen sind für alle, unabhängig vom Alter, leicht erlernbar und 
werden überwiegend im Stehen durchgeführt.
Mitzubringen sind: bequeme Kleidung, rutschfeste Socken, Gymnastikmatte.

Der Kurs umfasst 12 Kursstunden – immer am Montag – letzter Kurstag ist Montag, 18.05.26
Beginn ist Montag 23.02.2026, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr und 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr. 
Im Pfarrsaal Weyarn, Kosten sind 100 €€.

Medizinischer Qi Gong Kurs in Weyarn

Gerda Egger · Kursleitung, med. Qi Gong und Rückenschullehrerin, klassische und Meridian-Akkupunktmassage, Lymphdrainage
Mobil: 01 57 / 72 17 10 71 · E-Mail: anfrage@egger-massage.de

Spätere Anmeldung jederzeit möglich!

möglich. Doch erst soll die Organisation auf-
gebaut werden. Der Zweckverband würde sich 
zum Beispiel um die Anschaffung von Laptops 
kümmern, um Fördergelder, um geeignete 
Lernprogramme und die Sicherung von Daten. 
Die Lehrer wären damit entlastet von Aufga-
ben, für die sie gar nicht ausgebildet sind und 
und hätten mit IT-Experten kompetente An-
sprechpartner.
Als weiteren Pluspunkt stellt der Erste Bür-
germeister heraus: „Im besten Fall würden die 
Kommunen sogar Geld sparen.”
Voraussichtlich im ersten Quartal 2026 soll der 
Zweckverband gegründet werden.

Zur Kenntnis genommen

2. Erschließung Osterläng und Martinshof

Zur Fertigstellung der Straße „Martinshof” 
(Asphaltierung) für den fehlenden Deckenauf-
trag ist die Auftragsvergabe an eine Firma aus 
Ebersberg erteilt worden. Die Auftragssumme 
beläuft sich auf 79.192,82 € brutto.

Zur Kenntnis genommen

3. Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Jahresrechnung 2024 und Genehmigung 
Über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Beschluss 1:
Der Gemeinderat nimmt gemäß Artikel 102 
Absatz 2 Gemeindeordnung von der Jahres-
rechnung 2024 Kenntnis und leitet diese zur 
Durchführung der örtlichen Prüfung an den 
örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

Abstimmungsergebnis:
Ja 12/Nein 0/Anwesend 12

Beschluss 2:
Der Gemeinderat beschließt die nachträgliche 
Genehmigung von Überschreitungen der Haus-
haltsplanansätze und die Leistung von über- 
bzw. außerplanmäßigen Ausgaben soweit 
nicht bereits durch Einzelbeschluss erfolgt. 
Die Deckungsmittel nach Art. 66 GO wurden 
bereitgestellt.

Abstimmungsergebnis:
Ja 12/Nein 0/Anwesend 12 
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4. Beschluss über die Beteiligung der 
Gemeinde Valley an der Energie 
Miesbacher Land GmbH

Die Gemeinde Valley beteiligt sich an der 
Energie Miesbacher Land GmbH zu 3.000 Ge-
schäftsanteilen mit 3.000 Euro am Stammkapi-
tal der Gesellschaft, das in voller Höhe sofort 
nach notarieller Beurkundung einzuzahlen ist. 
Darüber hinaus verpflichtet sie sich, 57.000 
Euro in die gesellschaftsvertraglich verein-
barte Kapitalrücklage zu leisten. Die Zahlung 
in die Kapitalrücklage ist zur Hälfte (in Höhe 
von 28.500 Euro) sofort nach notarieller Be-
urkundung zu leisten, der restliche Betrag 
(in Höhe von 28.500 Euro) ist bis spätestens 
01.07.2027 in voller Höhe zu erbringen.
Alle handelnden Organe der Gemeinde Valley, 
insbesondere der Erste Bürgermeister, wird be-
auftragt und bevollmächtigt,

•	� alle Maßnahmen vorzunehmen und Erklä-
rungen abzugeben, die zur Gründung der 
Energie Miesbacher Land GmbH erforderlich 
oder zweckdienlich sind;

•	� den Gesellschaftsvertrag abschließend 
festzulegen, die Gemeinde Valley bei der 
notariellen Beurkundung der Gründung der 
Energie Miesbacher Land GmbH umfassend 
zu vertreten und dazu alle nötigen oder 
zweckdienlichen Erklärungen abzugeben;

•	� bei der Beschlussfassung über den bzw. die 
ersten Geschäftsführer und deren Vertre-
tungsbefugnis die Gemeinde Valley zu ver-
treten und die erforderliche Zustimmung zu 
erteilen;

•	� bis zur Eintragung der Gesellschaft im Han-
delsregister Änderungen am Gesellschafts-
vertrag vorzunehmen, die von IHK, Notar, 
Registergericht oder Rechtsaufsichtsbe-
hörde als erforderlich angesehen oder von 
den Gesellschaftern festgelegt werden und 
kommunalrechtlich zulässig sind.

Abstimmungsergebnis:
Ja 12/Nein 0/Anwesend 12 

5. Beschluss über die Entsendung eines 
Aufsichtsratsmitglieds für die Energie 
Miesbacher Land GmbH

Der Gemeinderat beschließt, den Ersten Bür-
germeister Bernhard Schäfer als Vertreter der 
Gemeinde Valley in den Aufsichtsrat der Ener-
gie Miesbacher Land GmbH zu entsenden.

Abstimmungsergebnis:
Ja 11/Nein 0/Anwesend 12 

Abstimmungsvermerke:
Erster Bürgermeister hat an der Abstimmung 
aufgrund Art. 49 Abs. 1 GO nicht teilgenommen.

6. Unvorhergesehenes

Feuerwehr-Schnuppertag
Der Erste Bürgermeister teilt mit, das am kom-
menden Samstag, den 22.11.2025 ein Schnup-
pertrag für interessierte Jugendliche und 
Quereinsteiger durch die drei gemeindlichen 
Feuerwehren stattfindet. Beginn ist um 10:00 
Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Unterdarching.

Zur Kenntnis genommen

6.1 Unvorhergesehenes

Hochwasserrückhaltebecken – Sachstand
Der Erste Bürgermeister gibt bekannt, dass 
sich das Hochwasserrückhaltebecken in Ober-
darching in den letzten Zügen befindet. Der 
Hochwasserschutz war trotz der Baumaß-
nahme immer gewährleistet. So weit ist das 
Hochwasserrückhaltebecken fertig gestellt. Es 
müssen lediglich noch ein paar kleine Maßnah-
men gemacht werden.

Zur Kenntnis genommen

6.2 Unvorhergesehenes

Straßenbeleuchtung in Oberdarching
Ein Gemeinderatsmitglied fragt nach, wann die 
zusätzliche Straßenbeleuchtung (3 Stk.) in Ober-
darching an der Bergstraße angebracht werden.
Der Erste Bürgermeister teilt daraufhin mit, 
dass er sich diesbezüglich nochmal mit Bay-
ernwerk in Verbindung setzen wird.

Zur Kenntnis genommen

6.3 Unvorhergesehenes

Bürgerversammlung 2025
Zweiter Bürgermeister moniert, dass der Ter-
min für die diesjährige Bürgerversammlung, 
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welche am 04.11.2025 stattfand, schlecht 
kommuniziert wurde.
Der Erste Bürgermeister teilt mit, dass die 
Bürgerversammlung rechtzeitig im Veranstal-
tungsteil des Holzkirchner Merkurs, auf der 
Gemeindehomepage und den Amtstafeln be-
kannt gemacht wurde.
Außerdem wurde der Termin auch in einer der 
vorangegangenen Sitzungen bekannt gegeben.

Zur Kenntnis genommen

Ergebnisprotokoll über 
die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates
am 09.12.2025 im Sitzungssaal 
des Rathauses Valley

1. Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates
vom 11.11.2025

Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung vom 11.11.2025.

Abstimmungsergebnis:
Ja 9/Nein 0/Anwesend 13 

Abstimmungsvermerke:
Vier Gemeinderatsmitglieder haben sich recht-
mäßig der Stimme enthalten (vgl. Art. 48 Satz 2 
i.V. mit Abs. 2 GO), da diese an der öffentlichen 

Sitzung vom 11.11.2025 nicht teilgenommen 
haben und somit auch nicht beurteilen kann, 
ob die Niederschrift den Tatsachen entspricht.

2. Bekanntgabe nichtöffentlicher 
Entscheidungen nach Wegfall der 
Geheimhaltungspflicht

Straßensanierung Wildschwaiger Weg
Straßenbauarbeiten
Auftragshöhe: 83.151,24 € brutto
Firma: Zosseder GmbH, Spielberg 1, 83549 Ei-
selfing

Verlegung Geh- und Radweg Oberlaindern
Straßenbauarbeiten
Auftragshöhe: 190.201,07 € brutto
Firma: Swietelsky Baugesellschaft mbH, Reith 
9, 85560 Ebersberg

Zur Kenntnis genommen

3. Antrag auf Baugenehmigung zur 
Errichtung eines Wintergartens, Stahuber 
Weg in Valley, Fl.-Nr. 143/5, Gemarkung 
Valley

Der Gemeinderat der Gemeinde Valley stimmt 
dem Bauvorhaben gem. dem vorgelegten Plan 
in der Fassung vom 03.11.2025 zu.
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 
BauGB wird erteilt.
Ebenso erteilt der Gemeinderat eine Abwei-
chung von § 3 Nr. 2 der Gestaltungssatzung 
der Gemeinde Valley.
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Abstimmungsergebnis:
Ja 12/Nein 0/Anwesend 13 

Abstimmungsvermerke:
Ein Gemeinderatsmitglied hat aufgrund Art. 
49 Abs. 1 Satz 1 GO wegen persönlicher Be-
teiligung (Verwandtschaftsverhältnis) an der 
Beratung und Abstimmung zu diesem Tages-
ordnungspunkt nicht teilgenommen.

4. Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau
einer Gewerbehalle für Metallbauver-
arbeitung mit Büroräumen, Martinshof, 
Fl.-Nr. 4082/23, Gemarkung Valley, in Valley

Der Gemeinderat der Gemeinde Valley stimmt 
dem Bauvorhaben gemäß dem vorgelegten 
Plan in der Fassung vom 25.11.2025 zu.
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 
BauGB wird erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Ja 12/Nein 0/Anwesend 13 

Abstimmungsvermerke:
Ein Gemeinderatsmitglied hat aufgrund Art. 
49 Abs. 1 Satz 1 GO wegen persönlicher Be-
teiligung (Verwandtschaftsverhältnis) an der 
Beratung und Abstimmung zu diesem Tages-
ordnungspunkt nicht teilgenommen.

5. Bebauungsplan Nr. 21 – „Heerder Weg/
Unterdarching” – Behandlung der 
Stellungnahmen und Satzungsbeschluss

Nach Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange untereinander und gegeneinander 
werden die zum Entwurf des Bebauungsplans 
abgegebenen Stellungnahmen entsprechend 
der Vorlage der Verwaltung berücksichtigt.
Der Bebauungsplan Nr. 21 „Heerder Weg / Un-
terdarching” mit den zusammen aufgestellten 
örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
23.11.2025 wird nach § 10 BauGB in Verbin-
dung mit Art. 23 GOals Satzung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 13/Nein 0/Anwesend 13 

6. Gebührenkalkulation Wasserversorgung; 
Festsetzung der Wassergebühr

Gemäß Artikel 8 Absatz 2 Kommunalabga-
bengesetz (KAG) sollen die Gebühren kosten-
deckend festgesetzt werden. Entsprechend 
Artikel 8 Absatz 6 KAG ist ein Kalkulationszeit-
raum von 4 Jahren bestimmt worden.
Die Gebührenkalkulation wurde und wird 
gemäß dem Kalkulationszeitraum von 4 Jahren 
vorgenommen. Die letzte Gebührenkalkulation 
erfolgte im Jahr 2021.
Die Gebührenkalkulation im Jahr 2025 erfolgte 
innerhalb des Kalkulationszeitraumes.
Die Berechnung der Verbrauchsgebühr ergab 
einen Wassergebührenpreis von 0,99 €/ m³. 
Die errechnete Verbrauchsgebühr ist 0,18 €/
m³ höher als bisher, dies ist auf gestiegene 
Betriebskosten zurückzuführen und darauf, 
dass ab 2023 wieder kalkulatorische Zinsen 
aufgrund diverser Investitionen anfallen. 
Die Stromkosten sind ab dem Jahr 2024 um 
0,10 €/kwh höher als in den Jahren 2022 und 
2023. Die Personalkosten sind infolge der 
Tarifrunde 2023 um 11% höher als in den 
Vorjahren. Dies wirkt sich auch auf die Verwal-
tungskosten ab dem Jahr 2025 aus. 
Die Betriebskosten umfassen jährlich einen 
Betrag in Höhe von rd. 250.000 €. Darunter 
sind die größten Positionen die Personalkosten 
mit rd. 25 %, der Unterhalt des Rohrnetzes mit 
rd. 20 %, der Stromverbrauch für Betriebszwe-
cke mit rd. 15 % und die Inneren Verrechnun-
gen mit rd. 23 %.
Die genaue Zusammensetzung der Betriebs-
kosten können der beiliegenden Anlage ent-
nommen werden.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung 
der Wassergebühren seit 2018.

Zeitraum Gebühr 
netto

Gebühr inkl. 
7 % Mwst.

bis 30.04.2018 0,66 € 0,71 €
01.05.2018 bis 
31.12.2021

0,74 € 0,79 €

01.01.2022 bis 
31.12.2025

0,81 € 0,87 €

01.01.2026 bis 
31.12.2029

0,99 € 1,06 €

Die Grundgebühren sollen in der bisherigen 
Höhe bestehen bleiben, ändern sich somit 
nicht.
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Der Gemeinderat beschließt den Erlass 
folgender Satzung:

Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung der Gemeinde 
Valley (BGS/WAS)
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes erlässt die Ge-
meinde Valley folgende Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabe-
satzung:

§ 1 – Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Auf-
wandes für die Herstellung der Wasserversor-
gungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2 – Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben für
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-
nutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, 
wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum An-
schluss an die Wasserversorgungseinrichtung 
besteht oder 2. tatsächlich angeschlossene 
Grundstücke.

§ 3 – Entstehen der Beitragsschuld
(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirkli-
chung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, 
entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit 
dem Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung er-
lassen und ist der Beitragstatbestand vor dem 

Grundgebühren Wasser Betrag 
jährlich

Betrag 
inkl. 7 % 

Mwst.
Dauerdurchfluss bis 4 m³/h 12,00 € 12,84 €

bis 10 m³/h 30,00 € 32,10 €
über 10 m³/h 48,00 € 51,36 €

Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h 12,00 € 12,84 €
bis 6 m³/h 30,00 € 32,10 €

über 6 m³/h 48,00 € 51,36 €

Die Wasserversorgung ist eine kostende-
ckende Einrichtung und die Gemeinde hat 
gemäß Artikel 62 Gemeindeordnung die Ab-
gaben nach den gesetzlichen Vorschriften zu 
erheben. Daher ist die Wasserversorgung kos-
tendeckend zu betreiben. 
Die Wassergebührenkalkulation ist in der An-
lage beigefügt.
Es wird vorgeschlagen die Gebühr in der ermit-
telten Höhe von 0,99 €/m³ Wasser festzuset-
zen bzw. zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die 
Festsetzung der Wasserverbrauchsgebühren in 
der ermittelten Höhe von 0,99 €/cbm zzgl. ge-
setzlich gültige Mehrwertsteuer (derzeit 7 %).

Abstimmungsergebnis:
Ja 13/Nein 0/Anwesend 13 

7. Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung – Neuerlass
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Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung.

§ 4 – Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5 – Beitragsmaßstab
(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksflä-
che und der Geschossfläche der vorhandenen 
Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichtige 
Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
von mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße 
Grundstücke) in unbeplanten Gebieten
– 	�bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache 

der beitragspflichtigen Geschossfläche, min-
destens jedoch 1.500 m²,

– 	�bei unbebauten Grundstücken auf 1.500 m² 
begrenzt.

(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Geschossen zu 
ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Flä-
che herangezogen. 3Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Wasserversorgung aus-
lösen oder die an die Wasserversorgung nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht 
herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 
Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasser-
versorgung angeschlossen sind. 5Balkone, 

Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, 
wenn und soweit sie über die Gebäudeflucht-
linie hinausragen.
(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine ge-
werbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig 
ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken wird als Geschossflä-
che ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zuläs-
sige oder für die Beitragsbemessung maßgeb-
liche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte 
unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1, Alter-
native 1.
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der 
nachträglichen Änderung der für die Beitrags-
bemessung maßgeblichen Umstände, soweit 
sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitrags-
pflicht entsteht insbesondere,
– 	�im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks 

für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 
bisher noch keine Beiträge geleistet worden 
sind,

– 	�im Falle der Geschossflächenvergrößerung 
für die zusätzlich geschaffenen Geschoss-
flächen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 
für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche,

– 	�im Falle der Nutzungsänderung eines bisher 
beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils 
i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der 
Nutzungsänderung die Voraussetzungen für 
die Beitragsfreiheit entfallen.
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(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares 
Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 
festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 be-
rücksichtigten Geschossflächen und den nach 
Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen 
neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuent
richten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein 
Weniger an Geschossflächen, so ist für die 
Berechnung des Erstattungsbetrages auf den 
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ur-
sprüngliche Beitrag entrichtet worden ist.

§ 6 – Beitragssatz
Der Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfläche 0,78 €
b) pro m² Geschossfläche 4,23 €.

§ 7 – Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a – Beitragsablösung
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Bei-
tragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 8 – Erstattung des Aufwands für Grund-
stücksanschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaf-
fung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung, 
Stilllegung und Beseitigung sowie für die Un-
terhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. 

§ 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der 
auf die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, 
in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-
schluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstat-
tungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuld-
ner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte) sind 
Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem 
Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 – Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der 
Wasserversorgungseinrichtung Grundgebüh-
ren (§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§ 10).

§ 9a – Grundgebühr
(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauer-
durchfluss (Q3) oder nach dem Nenndurchfluss 
(Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 
2Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur 
vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, 
so wird die Grundgebühr nach der Summe des 
Dauerdurchflusses oder des Nenndurchflusses 
der einzelnen Wasserzähler berechnet. 3Soweit 
Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der 
Dauerdurchfluss oder der Nenndurchfluss ge-
schätzt, der nötig wäre, um die mögliche Was-
serentnahme messen zu können.
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(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwen-
dung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer
bis 4 m³/h  12,84 €/Jahr  (ohne Ust. 12 €)
(o(bis 10 m³/h  32,10 €/Jahr  (ohne Ust. 30 €)
über 10 m³/h  51,36 €/Jahr  (ohne Ust. 48 €)
(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwen-
dung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer
bis 2,5 m³/h  12,84 €/Jahr  (ohne Ust. 12 €)
bis 6 m³/h  32,10 €/Jahr  (ohne Ust. 30 €)
über	6 m³/h  51,36 €/Jahr  (ohne Ust. 48 €)

§ 10 – Verbrauchsgebühr
(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der 
Menge des aus der Wasserversorgungsein-
richtung entnommenen Wassers berechnet. 
2Die Gebühr beträgt 1,06 € inklusive der ge-
setzlichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers. 
(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte 
Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die Ge-
meinde zu schätzen, wenn
1.	� ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2.	� der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen 

Ablesung nicht ermöglicht wird, oder
3.	� sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass der Wasserzähler den wirklichen Was-
serverbrauch nicht angibt.

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonsti-
ger beweglicher Wasserzähler verwendet, so 
beträgt die Gebühr 1,06 € inklusive der gesetz-
lichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter entnom-
menen Wassers.

§ 11 – Entstehen der Gebührenschuld
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der 
Wasserentnahme.

(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit 
dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebs-
fertigen Herstellung des Anschlusses folgt; 
die Gemeinde teilt dem Gebührenschuldner 
diesen Tag schriftlich mit. 2Im Übrigen entsteht 
die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden 
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jah-
resgrundgebührenschuld neu.

§ 12 – Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens der Gebührenschuld Eigentü-
mer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber 
eines auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebs.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 13 – Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 
2Die Grund- und die Verbrauchsgebühr werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides fällig.
(2) 1Auf die Gebührenschuld ist zum 15.05., 
15.08., und 15.11. jeden Jahres eine Voraus-
zahlung in Höhe ¼ der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vor-
jahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die 
Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 
des Jahresgesamtverbrauches fest.

§ 14 – Mehrwertsteuer
Zu den Beiträgen und Kostenerstattungsan-
sprüchen wird die Mehrwertsteuer in der je-
weils gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 15 – Pflichten der Beitrags- und Gebühren-
schuldner
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Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind 
verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der 
Abgabe maßgebliche Veränderungen unver-
züglich zu melden und über den Umfang die-
ser Veränderungen – auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft 
zu erteilen.

§ 16 – Inkrafttreten
(1) 1Die Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung der Gemeinde Valley 
(BGS-WAS tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
(2) 11Die Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung der Gemeinde Valley 
(BGS-WAS), ausgefertigt am 13.07.2022, tritt 
zum 01.01.2026 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Ja 13/Nein 0/Anwesend 13 

8. Gebührenkalkulation Abwasserent-
sorgung; Festsetzung der Abwassergebühr

Die Gebührenkalkulation wurde und wird 
gemäß dem durch den Gemeinderat bestimm-
ten Kalkulationszeitraum von 4 Jahren (Artikel 
8 Absatz 6 Kommunalabgabengesetz) vorge-
nommen. Die letzte Gebührenkalkulation er-
folgte im Jahr 2021.
Die Entwässerungseinrichtung der Gemeinde 
Valley ist eine öffentliche Einrichtung, die kos-
tendeckend zu betreiben ist.
Gemäß Artikel 8 Absatz 2 Kommunalabgaben-
gesetz (KAG) sollen die Gebühren kostende-
ckend festgesetzt werden. 
Die Gebührenkalkulation im Jahr 2025 erfolgte 
innerhalb des Kalkulationszeitraumes.
Die Kalkulation der Abwassergebühren ergibt 
einen Betrag von 2,93 €/m³ Abwasser.

Übersicht Abwasserverbrauchsgebühren: 

Zeitraum Gebühr
bis 30.04.2018 1,60 €
01.05.2018 bis 31.12.2021 2,20 €
01.01.2022 bis 31.12.2025 2,60 €
01.01.2026 bis 31.12.2029 2,93 €

Die ermittelte Abwassergebühr steigt um 0,33 
€/cbm.
Dies ist auf gestiegene Betriebskosten (haupt-
sächlich Personalkosten und Stromkosten) und 
auf den Ausgleich der Unterdeckungen aus 
Vorjahren zurückzuführen. 
Die Stromkosten sind ab dem Jahr 2024 um 
0,10 €/kwh höher als in den Jahren 2022 und 
2023. Die Personalkosten sind infolge der Ta-
rifrunde 2023 um 11 % höher als in Vorjahren 
und seit dem Jahr 2024 gibt es eine zusätzli-
che Stelle im Klärwerk. Der Ausgleich der Un-
terdeckungen aus Vorjahren wirkt sich isoliert 
betrachtet um 0,13 €/cbm gebührenerhöhend 
aus.
Die Abwasserversorgung ist eine kostende-
ckende Einrichtung und die Gemeinde hat 
gemäß Artikel 62 Gemeindeordnung die Ab-
gaben nach den gesetzlichen Vorschriften zu 
erheben. 
Daher ist die Abwasserversorgung kostende-
ckend zu betreiben. 
Der Gemeinderat hat in seiner nichtöffentli-
chen Sitzung am 11.11.2025 empfohlen die 
Einleitungsgebühr für Schmutzwasser in Höhe 
von 2,93 €/m³ zu beschließen.

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die 
Festsetzung der Abwasserverbrauchsgebühren 
in der ermittelten Höhe von 2,93 €/m³. 
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Abstimmungsergebnis:
Ja 13/Nein 0/Anwesend 13 

9. Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung – Neuerlass

Der Gemeinderat beschließt folgende Satzung:
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde Valley (BGS/EWS)
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunal-
abgabengesetzes erlässt die Gemeinde Valley 
folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung:

§ 1 – Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Auf-
wandes für die Herstellung der Entwässerungs-
einrichtung einen Beitrag.

§ 2 – Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder 
gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke 
und befestigte Flächen, die keine entspre-
chende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf 
denen aber tatsächlich Schmutzwasser anfällt, 
wenn
1.	� für sie nach § 4 EWS ein Recht zum An-

schluss an die Entwässerungseinrichtung 
besteht oder

2.	� sie – auch aufgrund einer Sonderverein-
barung – an die Entwässerungseinrichtung 
tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3 – Entstehen der Beitragsschuld
(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirkli-
chung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, ent-
steht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit 
dem Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung er-
lassen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung.

§ 4 – Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5 – Beitragsmaßstab
(1) Der Beitrag wird nach der Geschossfläche 
der vorhandenen Gebäude berechnet. 
(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Geschossen zu 
ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Ge-
bäude oder selbstständige Gebäudeteile, die 
nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung 
auslösen oder die nicht angeschlossen wer-
den dürfen, werden nicht herangezogen; das 
gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Schmutzwasserableitung an-
geschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Ter-
rassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit 
sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.
(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche 
Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grundstücken wird als 
Geschossfläche ein Viertel der Grundstücks-
fläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei 
denen die zulässige oder die für die Beitrags-
bemessung maßgebliche vorhandene Bebau-
ung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke 
im Sinn des Satzes 1.
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der 
nachträglichen Änderung der für die Beitrags-
bemessung maßgeblichen Umstände, soweit 
sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitrags-
pflicht entsteht insbesondere,
– 	�im Falle der Geschossflächenvergrößerung 

für die zusätzlich geschaffenen Geschoss-
flächen,

– 	�im Falle der Nutzungsänderung eines bisher 
beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils 
im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge 
der Nutzungsänderung die Voraussetzungen 
für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das 
ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug 
der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschoss-
flächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nach-
zuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung 
ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die 
Berechnung des Erstattungsbetrages auf den 
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Beitragssatz abzustellen, nach dem der ur-
sprüngliche Beitrag entrichtet wurde.

§ 6 – Beitragssatz
Der Beitrag beträgt pro m² Geschossfläche 
15,46 Euro.

§ 7 – Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a – Beitragsablösung
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Bei-
tragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 8 – Erstattung des Aufwands für Grund-
stücksanschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaf-
fung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung 
und Beseitigung sowie für die Unterhaltung 
der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS ist 
mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im 
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-
schluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstat-
tungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuld-
ner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind 
Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem 
Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 9 – Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung Einleitungsgebüh-
ren.

§ 10 – Einleitungsgebühr
(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe 
der nachfolgenden Absätze nach der Menge 
der Schmutzwässer berechnet, die der Entwäs-
serungseinrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. 2Die Gebühr 
beträgt 2,93 € pro Kubikmeter Schmutzwasser.
(2) 1Als Schmutzwassermenge gelten die dem 
Grundstück aus der Wasserversorgungsein-
richtung und aus der Eigengewinnungsanlage 
zugeführten Wassermengen abzüglich der 
nachweislich auf dem Grundstück verbrauch-
ten oder zurückgehaltenen Wassermengen, 
soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausge-
schlossen ist. 2Die Wassermengen werden 
durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 3Sie 
sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
1.	� ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2.	� der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen 

Ablesung nicht ermöglicht wird, oder
3.	� sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass ein Wasserzähler den wirklichen Was-
serverbrauch nicht angibt.
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4Werden die Wassermengen nicht vollständig 
über Wasserzähler erfasst, werden als dem 
Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage 
zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro 
Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 31.12. 
mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden 
Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich 
aus der öffentlichen Wasserversorgung abge-
nommenen angesetzt, insgesamt aber nicht 
weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 
5In begründeten Einzelfällen sind ergänzende 
höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem 
Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines 
niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 
3 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der 
zurückgehaltenen Wassermengen obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. 2Er ist grundsätzlich 
durch geeichte und verplombte Wasserzähler 
zu führen, die der Gebührenpflichtige auf ei-
gene Kosten zu installieren hat. 3Bei landwirt-
schaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt 
für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Groß-
vieheinheit eine Wassermenge von 16 m³/
Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im 
Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 
5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des 
Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht wer-
den.
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a) �das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen ver-
brauchte Wasser.
(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist 
der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Was-
serverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, 
der zum Stichtag 31.12. mit Wohnsitz auf dem 
heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, 
unterschreiten würde. 2In begründeten Einzel-
fällen sind ergänzende höhere betriebsbezo-
gene Schätzungen möglich.

§ 11 – Gebührenzuschläge
Für Schmutzwässer im Sinn des § 10 dieser 
Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, 
die die durchschnittlichen Kosten der Besei-
tigung von Hausabwasser um mehr als 30 % 
übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe 
des den Grenzwert übersteigenden Prozent-

satzes des Kubikmeterpreises für die Einlei-
tungsgebühr erhoben.

§ 12 – Entstehen der Gebührenschuld
Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Ein-
leitung von Schmutzwasser in die Entwässe-
rungsanlage.

§ 13 – Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens der Gebührenschuld Eigentü-
mer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber 
eines auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebs.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 14 – Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 
2Die Einleitungsgebühr wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
(2) 1Auf die Gebührenschuld ist zum 15.05., 
15.08. und 15.11. jedes Jahres eine Voraus-
zahlung in Höhe ¼ der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vor-
jahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die 
Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 
der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 15 – Pflichten der Beitrags- und Gebühren-
schuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind 
verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der 
Abgabe maßgebliche Veränderungen unver-
züglich zu melden und über den Umfang die-
ser Veränderungen – auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft 
zu erteilen.

§ 16 – Inkrafttreten
(1) 1Die Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Valley 
BGS/EWS tritt zum 01.01.2026 in Kraft.
(2) 1Die Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Valley 
BGS/EWS, ausgefertigt am 13.07.2022 tritt 
zum 01.01.2026 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Ja 13/Nein 0/Anwesend 13 
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10. Erstellung einer kommunalen Wärme-
planung; Beantragung von Fördermitteln

Der Gemeinderat stimmt der Erstellung einer 
Wärmeplanung für die Gemeinde zu und be-
auftragt die Verwaltung mit der weiteren Be-
arbeitung. Für die Erstellung der kommunalen 
Wärmeplanung ist ein geeignetes Ingenieur-
büro zu beauftragen, mögliche Förderungen 
sind zu prüfen und zu beantragen. 
Der Gemeinderat ist in erforderliche Entschei-
dungen einzubeziehen sowie regelmäßig vom 
Werdegang und Ergebnissen zu unterrichten.

Abstimmungsergebnis:
Ja 13/Nein 0/Anwesend 13 

11. Unvorhergesehenes

Markierung von Radwegüberquerungen
Ein Gemeinderatsmitglied sagt, dass der Ge-
meinderat beschlossen hat, die Radwegüber-
querungen zu markieren, damit diese besser 
wahrgenommen werden. Sie fragt nach dem 
derzeitigen Sachstand.

Der Erste Bürgermeister teilt mit, dass er mit 
dem Landratsamt in Kontakt ist und diesbezüg-
lich schon mehrmals nachgefragt hat. Es gibt 
noch keine Lösung. Leider geht nichts vorwärts.

Zur Kenntnis genommen

11.1 Unvorhergesehenes	

Parksituation in Oberdarching Richtung Fent-
berg
Ein Gemeinderatsmitglied teilt mit, dass die 
Straße Richtung Fentberg bis zur Teerstraße 
gesperrt ist. Es parken dort regelmäßig drei bis 
vier Autos.
Seiner Aussage nach kontrolliert die Polizei 
regelmäßig und erteilt Strafzettel, wenn neben 
dem Fentbergweg geparkt wird.
Laut Aussage des Ersten Bürgermeisters auf 
Nachfrage bei der Polizei ist das Parken in der 
Wiese nicht erlaubt. Auf der Straße darf stehen 
geblieben und geparkt werden, wenn die Ret-
tungsgasse (3 Meter) freigehalten wird. Eine 
Lösung wäre nur möglich mit einer entspre-
chenden Stellplatzausweisung.
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Der Erste Bürgermeister soll das Gespräch mit 
den Eigentümern suchen.

Zur Kenntnis genommen

11.2 Unvorhergesehenes	

Zustand und weitere Vorgehensweise an der 
Hohen Überfahrt
Ein Gemeinderatsmitglied berichtet, dass er 
erst vor kurzer Zeit seine Tochter bei der Mehr-
zweckhalle in Unterdarching abgeholt hatte 
und monierte den schmalen und schlechten 
Zustand der Gemeindeverbindungsstraße zur 
Hohen Überfahrt. Insbesondere bei Gegenver-
kehr sei dies eine Zumutung.
Bereits vor 20 Jahren wurde ein Antrag gestellt, 
dass die Straße und der Bahnübergang ertüch-
tigt werden soll. Bisher ist nichts vorangegan-
gen. Beim Bahnübergang in Lochham wurde 
dies bereits gemacht.
Der Erste Bürgermeister teilt mit, dass im Zuge 
der Elektrifizierung die Ertüchtigung des Bahn-
überganges gemacht werden soll, sowie auch 
die dazugehörigen Bahnübergänge auf dieser 
Bahnstrecke alle zusammen erneuert werden 
sollen. Von der Signaltechnik hängen die Bahn-
übergänge zusammen, was Einzelmaßnahmen 
schwierig bis unmöglich macht. 
Es ändern sich die Zuständigkeiten bei er Deut-
schen Bahn immer mal wieder dies auch ein 
Grund dafür sei, dass der Ausbau stockt.
Die Gemeinde müsse nach Aussage des Ersten 
Bürgermeisters schauen, dass sie die Gemein-
deverbindungsstraße von beiden Richtungen 
zur Hohen Überfahrt bis ca. 29 Meter vor dem 
Bahnübergang jeweils ertüchtigen kann. Inner-
halb dieses Bereichs ist die Bahn für die Planung 
zuständig. Das Problem bei diesem Bahnüber-
gang ist, dass die Straße höhenmäßig angepasst 
werden muss und das muss auch in Abstimmung 
mit der Bahn vorgenommen werden. 
Auch der Bahnübergang in Mitterdarching an 
der Staatsstraße gehört nach Aussage von 
einem Gemeinderatsmitglied ertüchtigt. Es 
seien dort auch immer wieder große Wasser-
lachen vorhanden.
Der Erste Bürgermeister teilt mit, dass das 
Thema jedes Mal bei der Bahnübergangsschau 
angesprochen wird, da es im Zuständigkeitsbe-
reich der Bahn liegt. 

Zur Kenntnis genommen

Ergebnisprotokoll über 
die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates
am 13.01.2026 im Sitzungssaal 
des Rathauses Valley

1. Genehmigung der Niederschrift über 
die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 09.12.2025

Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung vom 09.12.2025.

Abstimmungsergebnis:
Ja 10/Nein 0/Anwesend 13 

Abstimmungsvermerke: Drei Gemeinderats-
mitglieder haben sich rechtmäßig der Stimme 
enthalten (vgl. Art. 48 Satz 2 i.V. mit Abs. 2 
GO), da diese an der öffentlichen Sitzung vom 
09.12.2025 nicht teilgenommen haben und 
somit auch nicht beurteilen können, ob die 
Niederschrift den Tatsachen entspricht.

2. Bekanntgabe nichtöffentlicher 
Entscheidungen nach Wegfall der 
Geheimhaltungspflicht

Bekanntgabe von Auftragsvergaben
Anbau Grundschule Valley für die Erweite-
rung der OGTS, Planerleistungen
Planer-/Architektenleistungen
Auftragshöhe: 176.597,59 € brutto
Architekturbüro: aus 83764 Hausham

Sanierung Weidmoosweg Nord, Straßen-
bauarbeiten
Straßenbauarbeiten
Auftragshöhe: 473.418,95 € brutto
Firma: aus 83022 Rosenheim

Zur Kenntnis genommen

3. Bauantrag zum Umbau eines Einfamilien-
hauses zu einem Zweifamilienhaus; Holz-
kirchner Straße, Unterdarching, Flur-Nr. 
162/3, Gemarkung Valley

Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag zum 
Umbau des bestehenden Einfamilienhauses 
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zu einem Zweifamilienhaus in der Holzkirch-
ner Straße in Unterdarching, Flur-Nr. 162/3, 
Gemarkung Valley sein Einverständnis.
Zugleich erteilt der Gemeinderat für die 
Außentreppe eine Abweichung von den Fest-
setzungen der Gestaltungssatzung der Ge-
meinde Valley.
Die Gestaltung des Gebäudes gemäß Gestal-
tungssatzung mittels Holzverschalung ist vor-
zusehen.
Emissionen und Immissionen aus der Landwirt-
schaft sind ganzjährig zu dulden.

Abstimmungsergebnis:
Ja 15/Nein 0/Anwesend 15 

4. Errichtung einer Mobillfunksendeanlage
 auf dem Grundstück Flur-Nr. 316, Gemar-
kung Valley (Raststätte Holzkirchen Nord)

Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben der 
Vodafone GmbH zu. Es werden keine Einwände 
erhoben.

Abstimmungsergebnis:
Ja 15/Nein 0/Anwesend 15 

5. Stellungnahme zum Beteiligungsver-
fahrens zur 11. Fortschreibung des Regio-
nalplans für die Region Oberland (RP 17)

Der Gemeinderat beschließt dass in die 11. 
Fortschreibung des Regionalplans für die Re-
gion Oberland (RP 17) noch mit aufgenommen 
wird, dass die Umleitungsstrecken der Staats-
straße 2073 (St 2073) ertüchtigt werden. Es 
wird der lang ersehnte Ausbau der St 2073 
gefordert, welcher aufgrund der Umleitung 
und Ausweichroute durch den erhöhten Aus-

weichverkehr der Bundesautobahn A8 – Mün-
chen-Salzburg dringendst angezeigt ist.
Ansonsten bleibt der Gemeinderat bei der am 
05.10.2021 abgegebenen Stellungnahme und 
befürwortet diese weiterhin.

Abstimmungsergebnis:
Ja 15/Nein 0/Anwesend 15 

6. Unvorhergesehenes – Sachstand 
Mobilfunkmast in Hohendilching

Zweiter Bürgermeister Anton Huber fragt nach 
dem Sachstand bzgl. der Baugenehmigung des 
Schleuderbetonmastes mit Outdoor-Technik 
Nähe Hohendilching, Biberg, Flur-Nr. 2225, 
Gemarkung Föching nach.
Erster Bürgermeister Bernhard Schäfer teilt mit, 
dass die Baugenehmigung vor zwei bis drei 
Monaten vom Landratsamt erteilt wurde.
Einen Zeitpunkt bis wann der Mobilfunkmast 
gebaut wird, kann der Erste Bürgermeister 
noch nicht mitteilen.

Zur Kenntnis genommen

6.1 Unvorhergesehenes – Wahlwerbung

Ein Gemeinderatsmitglied fragt, ob sich hin-
sichtlich der Wahlwerbung in der Gemeinde 
Valley etwas geändert hat oder ob die Durch-
führung wie bisher erfolgen kann. Der Erste 
Bürgermeister teilt mit, dass sich bei der An-
bringung von Wahlwerbung nichts geändert hat.
Es sind weiterhin die Richtlinien für die Auf-
stellung von Wahlwerbung in der Gemeinde 
Valley, welche am 14.01.2020 beschlossen 
wurden maßgebend und zu beachten.

Zur Kenntnis genommen
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Hinweise 
aus dem Rathaus
Rückschnitt von Bäumen und 
Hecken an Straßen, Geh- 
und Radwegen
Bäume, Sträucher und sonstige Anpflanzungen 
auf Grundstücken dürfen die Sicherheit des 
Straßenverkehrs nicht behindern.
Eingeschränkte Sichtverhältnisse können 
leicht zu Verletzungsgefahren für Fußgänger 
sowie Beschädigungen an Fahrzeugen führen. 
Ebenso ist darauf zu achten, dass keine Ver-
kehrszeichen und Straßenbeleuchtungen ver-
deckt werden.
Solche Anpflanzungen müssen daher regel-
mäßig auf das erforderliche Maß zurückgeschnit-
ten werden.
An Straßeneinmündungen und – kreuzungen 
müssen Hecken, Sträucher und andere Anpflan-
zungen stets so niedrig gehalten werden, dass 
eine ausreichende Übersicht für die Kraftfahrer 
gewährleistet ist. Diese Anpflanzungen dürfen 

Ramadama
Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Ge-
meinde Valley gehen wieder mit gutem Bei-
spiel voran und starten am Samstag, 18. April 
2026 im Gemeindegebiet die alljährliche Müll-
sammelaktion RamaDama. Ziel ist es, wilde 
Ablagerungen entlang der Autobahn, Straßen, 
Bahngleise und in der Landschaft möglichst 
umfassend zu beseitigen, um so unsere Ge-
meinde noch schöner und sauberer zu machen. 
Die Jugendbeauftragen, Markus Nöscher und 
Johannes Schneider hoffen auch dieses Jahr 
auf zahlreiche Beteiligung. Es wird ebenfalls 
dringend um die Beteiligung ortskundiger er-
wachsener Begleitpersonen gebeten, um u. a. 
die Sicherheit der jungen Helfer zu gewährleis-
ten. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der DJK-Turn-
halle in Unterdarching mit festem Schuhwerk 
und Handschuhen.
Für die fleißigen Müllsammler spendiert die 
Gemeinde nach getaner Arbeit eine wohlver-
diente Brotzeit.

nicht höher als 80 cm sein. Gemäß § 823 Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) obliegt 
jedem Grundstückseigentümer die Verkehrssi-
cherungsplicht. Er hat für den verkehrssicheren 
Zustand von Baum- und Gehölzbestand zu sor-
gen und ist verpflichtet, Schäden durch Bäume 
an Personen oder Sachen zu verhindern.

Aufruf an Hundebesitzer
Wegen freilaufender Hunde trauen sich viele 
Eltern nicht mehr mit ihren Kindern an den 
Wiesen und im Wald spazieren zu gehen. Bitte 
führen Sie ihre Hunde an der Leine!
Bitte lassen sie ihre Hunde nicht in die Wiesen 
koten, da es sonst zu gesundheitlichen Proble-
men unserer Weidetiere kommen kann. 
Bitte entsorgen Sie die Hinterlassenschaften 
Ihrer Hunde mit Hilfe der dafür zur Verfügung 
gestellten Hundekottüten in einem dafür vor-
gesehenen Abfallbehälter.
Nicht in fremde Mülltonnen oder Müllbehälter, 
sowie Wiesen- und Ackerflächen.
Der Bauhof leert im Zwei-Wochen-Rhythmus 
zwar die Spender – er sammelt aber nicht die 
Tüten in der Landschaft ein! Kümmern Sie sich 
bitte selbst darum.
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Datum des Fundes Fundgegenstand Fundort

25.07.2025 Schlüsselbund mit 5 Schlüsseln Mitterdarching, Fichtweg,  
Nähe Container

05.08.2025 Autoschlüssel Opel Sportplatz Mitterdarching

15.08.2025 Autoschlüssel Toyota An der Mangfall, Wasserweg Richtung 
Miesbach, auf Höhe Oberdarching

03.09.2025 Schlüssel mit rosa Band Nähe Ortschild Unterdarching 
Richtung Sollach

28.09.2025 Sparkassen Bankkarte Almweg Valley

28.09.2025 Sony Walkman Feuerwehrhaus Mitterdarching

12.11.2025 unkastrierter junger Kater, 
getigert ca. 1,5 Jahre alt

Haid 

26.11.2025 schwarze Katze Eichenstraße

10.01.2026 Katze europäisch-kurzhaar, 
männlich, nicht kastriert

Haid 

04.02.2026 Kater, ca. 3 Jahre schwarz weiß Sollach 

Fundsachen (Stand 05.02.26)
Was ich da fand am Straßenrand,
ein Schlüssel mit einem Band.
Im Fundbüro da wartet er,
Auf seinen alten Herr.

Vom Finder abgegeben, 
muss er hier nun leben.
Ist es deine Tür für die er sperrt,
hol ihn ab und er fühlt sich geehrt.

Egal ob Schlüssel, Kleidung, oder Handy, wenn 
Sie etwas Verloren haben wenden Sie sich 
gerne an Ihr Fundbüro in der Gemeinde Valley. 
Vielleicht ist liegt es ja bei uns.
Ihr Fundbüro Valley
Mit den Formularen auf unserer Homepage 
https://www.gemeinde-valley.de/buerger-
service/rathaus/weitere-formulare-gemein-
de-valley können Sie uns Fundsachen sowie 
Verlustsachen mitteilen. Bitte beachten Sie, 
dass Fundsachen im Rathaus abzugeben sind.

Eine aktuelle Liste finden Sie auf unserer Homepage https://www.gemeinde-valley.de/
buergerservice/service/fundsachen

Wir beraten Sie gerne: Tel. 0 81 76 / 93 10 - 0 www.modahum.de Schreiben Sie uns an: info@modahum.de

3 x Pfl anzhumus 50,– € 3 x Mistkompost 55,– € 3 x Balkonerde 39,– €

Lieferung frei Haus!
Gute Erde für Hochbeet und Garten

modahum
                  Erde und Substrate

für einen schönen Garten.

3 x 70 l, 1 l = 0,24 € 3 x 70 l, 1 l = 0,26 € 3 x 45 l, 1 l = 0,29 €3 45 l 1 l 0 29 €3 70 l 1 l 0 26 €3 70 l 1 l 0 24 €



Valleyer Gmoabladl� März 2026

24

Segen für das Paar 
„Die Schreitenden”

Vor dem Rathaus Valley steht seit über einem 
Jahr ein beeindruckendes Kunstwerk: eine 
Stahlskulptur von Karl Jakob Schwalbach mit 
dem Titel „Die Schreitenden”. 
Wir freuen uns sehr, dass in der Gemeinde nun 
eine Skulptur von Karl Jakob Schwalbach steht.
Schwalbach lebte mehr als 50 Jahre gemein-
sam mit seiner Frau Hannelore in der ehemali-
gen Anderlmühle bei Hohendilching.
Der renommierte Künstler starb im Dezember 
2023 im Alter von 86 Jahren.
Im Landkreis Miesbach findet man an einigen 
Orten die Skulpturen des in Frankfurt am Main 
geborenen Künstlers.
Paare wie „Die Schreitenden”, auf dem die 
Jahreszahlen 1996 und 2002 zu finden sind, 
waren ein beliebtes Motiv des Bildhauers, 
außerdem gestaltete er oft Pferde.
„Die Schreitenden” hat der Künstler der Ge-
meinde Valley vermacht. Das Kunstwerk wurde 
an einem würdigen Platz aufgestellt. Gemein-
sam mit Hannelore Schwalbach fiel die Wahl 
auf den Platz zwischen den Linden vorm Rat-
haus.

Nun wurde die Stahlskulptur eingeweiht. Nach 
dem Gottesdienst in der Pfarrkirche Unterdar-
ching am Christkönigssonntag (23. November 
2025) erteilte Pater Michael De Koninck den 
Schreitenden den Segen.

JHV FFW Valley-Unter
darching-Laindern
Zum 136. Mal versammelten sich die Mitglieder 
der der Freiwilligen Feuerwehr Valley-Unter-
darching-Laindern zu Ihrer Jahreshauptver-
sammlung. Dieses Jahr am 16. Januar beim 
Kirchenwirt in Unterdarching. Sehr erfreulich 
war die super Beteiligung von 64 Mitgliedern. 
Unter anderem durften wir unsern Bürgermeis-
ter Bernhard Schäfer, unseren Ehrenkomman-
dant Fritz Haas, unseren Ehrenvorstand Hans 
Rummel sowie den neuen Kreisbrandrat Chris-
tian Probst begrüßen. Wie in den letzten Jah-
ren gab es wieder 100 Liter Freibier von der 
Graf Arco Brauerei in Valley. Gemeinsam blick-
ten unser Schriftführer Hannes Weinzierl und 
unser Vorstand Andi Brunner auf das vergan-
gene Jahr zurück. So hatten wir wieder einen 
Faschingsball, ein sehr gut angenommenes 
Kartenrennen, unseren gemeinsamen Jahrtag 
mit Burschen und Gartenbauverein und einen 
super Ausflug an den Bodensee.
Im Ausblick für das kommende Jahr berichtete 
Andreas Brunner von einem geplanten Tag der 
offenen Tür, unseren Jahrtag und verschiede-
nen kleineren Aktivitäten. Vor dem Jahrtag am 
11.04. werden wir ein neues Foto aufnehmen. 
Eines in Uniform mit allen Mitgliedern der 
Wehr und einmal nur die Aktiven Mitglieder im 
Löschanzug.
Unser Kommandant Michael Schima ging auf 
den Zustand der Mannschaft und die geleiste-
ten Einsätze ein. Derzeit haben wir 47 aktive 
volljährige Mitglieder. Das Durchschnittsalter 
der aktiven Truppe liegt bei 35,4 Jahren. Die 
Anzahl der Einsätze ging von 57 auf 20 zurück. 
Die Feuerwehr leistete in 31 Übungen 800 
Übungsstunden. Der größte Einsatz war ein 
Brand eines Wohnhauses am Wiesengrund in 
Unterdarching. Die größte Übung war am 18.11. 
am Neuen Schloss in Valley. An zwei Terminen 
haben drei Gruppen das Leistungsabzeichen 
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die Gruppe im Löscheinsatz abgelegt. Auch für 
dieses Jahr ist wieder ein umfangreicher Plan 
mit Übungen erstellt worden. Ebenfalls werden 
sich wieder drei Gruppen der Herausforderung 
des Löschabzeichens stellen.
Stefan Wetzl gab als zweiter Kommandant und 
Atemschutzleiter einen Überblick über unsere 
Atemschutztruppe. Die 25 Kameradinnen und 
Kameraden der Atemschutztruppe mussten zu 
zwei Einsätzen ausrücken.
Neues gab es auch von der Jugendausbildung 
zu berichten. Laut unserem Jugendausbilder 
Markus Wiesgigl konnten 7 Kameraden die 
Ausbildung zum Truppmann abschließen, 6 
Kameraden zum Truppführer. Im Dezember 
wurde mit 18 Personen ein neuer Ausbil-
dungslehrgang mit den Nachbarfeuerwehren 
aus Darching und Dilching gestartet. Unser 
Bürgermeister Bernhard Schäfer berichtete, 
dass das Rückhaltebecken in Oberdarching fer-
tig gestellt worden ist. Weiterhin wurde eine 
Zapfwellenpumpe zum Einsatz bei möglichen 
Hochwasserereignissen angeschafft. 
Im kommenden Jahr sollen zwei Punkte der 
Vereinssatzung angepasst werden. Hier stimmte 
die Versammlung mit großer Mehrheit zu.
Zum Abschluss der Versammlung bedankten 
sich Kommandant, Bürgermeister und die Vor-
standschaft bei den folgenden Mitgliedern. 

70 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr: 
Epp Magnus sen., unser Ehrenkommandant 
Fritz Haas, Korbinian Holzheu, Josef Killer, Hel-
mut Beyer

60 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr: 
Alfred Jaschke sen., Hans Jaschke, Rudi Pa-
wlovsky

25 Jahre aktiver Feuerwehrdienst:
Anton Stempfl

Hintere Reihe von links: Simon Epp, Christian 
Probst, Hans Jaschke, Josef Killer, 1. Komman-
dant Michael Schima, Ehrenkommandant Fritz 

Haas, Anton Stempfl, 1. Bürgermeister Bernhard 
Schäfer, 1. Vorstand Andreas Brunner, 

Vordere Reihe sitzend von links: Magnus Epp, 
Korbinian Holzheu, Alfred Jaschke sen.

Neue Ausrüstung für 
die FFW Hohendilching
Feuerwehrverein spendet  
Spineboard und Stromerzeuger 
an die aktive Mannschaft
Hohendilching – Die aktive Mannschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr Hohendilching darf 
sich über eine bedeutende Spende ihres eige-
nen Vereins freuen. Am 30. Oktober 2025 fand 
die offizielle Übergabe von zwei wichtigen 

Nagelstudio MIA
Das gute Händchen für Maniküre und Pediküre
mit Gel, Shellac, Fiberglas, Acryl Gel

Maria Müller · Nageldesignerin
Rothbergweg 6 · 83626 Mitterdarching
Tel. 01 73 / 69 88 355 · Termine nach Vereinbarung
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neuen Ausrüstungsgegenständen statt, die die 
Einsatzbereitschaft der Wehr weiter stärken.
Der 1. Vorstand des Feuerwehrvereins, Michael 
Dold, und sein Stellvertreter Hubert Angerer 
überreichten die Geräte im Gesamtwert von 
rund 1000 € an die Führung der aktiven Wehr, 
vertreten durch den 1. Kommandanten Johann 
Schlagbauer und dessen Stellvertreter Anton 
Huber. Bei den gespendeten Gegenständen 
handelt es sich um ein Spineboard und einen 
modernen Inverter-Stromerzeuger.
Das Spineboard ist ein spezielles Hilfsmittel 
zur Rettung verunglückter Personen. Es kommt 
immer dann zum Einsatz, wenn eine Verletzung 
der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden 
kann, und ermöglicht einen schonenden Ab-
transport des Patienten.
Das zweite Gerät ist ein tragbarer Stromerzeu-
ger des Typen Endress ESE 2100i. Dieser kom-
pakte Inverter-Stromerzeuger ist besonders 
für den Betrieb empfindlicher elektronischer 
Geräte geeignet, da er eine saubere Span-
nungsqualität liefert. Weitere Vorteile sind der 
sparsame Benzinverbrauch, die geringe Lärm-
belastung sowie integrierte Schutzmechanis-
men vor Überlastung und Ölmangel.
Beide Neuanschaffungen stellen eine erheb-
liche Bereicherung für künftige technische 
Hilfeleistungseinsätze dar. Ob bei Verkehrsun-
fällen zur patientengerechten Rettung mit dem 
Spineboard oder zur Sicherstellung der Not-
stromversorgung für Beleuchtung und elektro-
nische Verbraucher durch den Generator – die 

aktive Mannschaft ist dank der Unterstützung 
ihres Vereins nun noch besser für den Ernstfall 
gerüstet.

Von links: Hubert Angerer (2. Vorstand), Anton 
Huber (2. Kommandant), Hans Schlagbauer  

(1. Kommandant), Michael Dold (1. Vorstand)

Vorstand ehrt aktive 
und passive Mitglieder
Eine ganze Reihe an Ehrungen stand mit auf 
der Tagesordnung als sich die Mitglieder der 
freiwilligen Feuerwehr Hohendilching zu Ihrer 
137. Jahreshauptversammlung im Feuerwehr-
haus in Hohendilching trafen. Der 1. Vorstand 
Michael Dold begrüßte dazu neben 62 anwe-
senden Mitgliedern auch den 1. Bürgermeister 
Bernhard Schäfer, den 2. Bürgermeister Anton 
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Huber sowie den Leiter des Fachbereichs Kata-
strophen und öffentliche Sicherheit Christian 
Pölt. Auf die Berichte und Grußworte folgten 
die Ehrungen.
Das goldene Ehrenkreuz, eine Urkunde des 
Freistaates Bayern sowie einen Gutschein für 
den Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim 
gab es für 40 Jahre aktiven Dienst für Stefan 
Pallauf. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit 
wurde Anton Huber geehrt. Mit dem silbernen 
Ehrenkreuz sowie einer Urkunde des Freistaa-
tes wurde für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft 
Josef Angerer ausgezeichnet. Für 60 Jahre 
Vereinsmitgliedschaft wurden Micheal Rixin-
ger, Josef März und Georg Dold geehrt. Für 70 

(v.l.) 1. Kommandant Hans Schlagbauer, Anton 
Huber, Christian Pölt, Stefan Pallauf, Josef Ange-

rer, Josef März, Andreas Angerer. 1. Bürgermeister 
Bernhard Schäfer, 1. Vorstand Michael Dold

Jahre Vereinsmitgliedschaft wurde Andreas 
Angerer geehrt.

Die Kinderstube 
Valley stellt sich vor …
(und ein besonderer Abschied)
Unser pädagogisches Team besteht aus acht 
Mitarbeiterinnen, wir sind Erzieherinnen und 
Kinderpflegerinnen, die jeden Tag mit viel En-
gagement, Fachlichkeit und Herzblut für die 
Kinder da sind. Uns verbindet eine wertschät-
zende Haltung gegenüber den Kindern, eine 
enge Zusammenarbeit im Team, sowie der 
gemeinsame Anspruch, den uns anvertrauten 
Kindern eine sichere, liebevolle und entwick-
lungsfördernde Umgebung zu schaffen. Mit 

von links: Anna Pölt, Nicole Werner, Sofie Folger, 
Kathleen Epp, Melanie Wimmer, Maria Trömer; 

vorne: Monika Lehner, Christa Hammer
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klaren Strukturen, Einfühlungsvermögen und 
stets einem offenen Ohr für Kinder und Eltern 
gestalten wir unsere pädagogische Arbeit.

… und verabschiedet eine beliebte Kollegin
Die Zeit ist leider nicht aufzuhalten und so 
müssen wir uns von unserer lieben Kollegin 
Monika Lehner verabschieden, die nach fast 18 
Jahren in der Kinderstube Valley ihren wohl-
verdienten Ruhestand antritt.
Monika war von Anfang an am Aufbau unse-
rer Krippe beteiligt und hat als Leitung und 
stellvertretende Leitung das Haus sowie die 
pädagogische Arbeit maßgeblich geprägt. Mit 
ihrer unbestritten hohen fachlichen Kompe-
tenz, ihrer klaren, geradlinigen Art und ihrer 
Wertschätzung gegenüber ihren Mitmenschen 
hat sie sehr viele Kinderstubenkinder in deren 
Krippenzeit begleitet. Ein besonderes Anlie-
gen, für das sich Monika mit viel Empathie und 
Überzeugung einsetzte und was ihr immer sehr 
am Herzen lag, waren die Rechte und Bedürf-
nisse der Kinder. Monikas pädagogisches Han-
deln war stets geprägt von Verlässlichkeit und 
einem klaren Blick für das Wesentliche.

Liebe Monika, von Herzen sagen wir DANKE für 
Deinen Einsatz, deine Verlässlichkeit und deine 
Erfahrung. Für den neuen Lebensabschnitt wün-
schen wir nur das Allerbeste, Gesundheit und ge-
nügend Zeit für alles das, was bisher vielleicht zu 
kurz gekommen ist.

Für alle interessierten Eltern dürfen wir an 
unseren Tag der offenen Tür erinnern: Diens-
tag, 10. März 2026 von 14.30 bis 16.00 Uhr 
An diesem Nachmittag kann die Kinderstube 
besichtigt werden. Unser Kinderstuben-Team 
beantwortet dabei auch gerne Fragen rund um 
die Betreuung in der Kinderkrippe.
Die Anmeldung für einen Krippenplatz in der 
Kinderstube Valley erfolgt über das landkreis-
weite Elternportal: LITTLE BIRD. Anmeldungen 
sind hierüber jederzeit möglich: kinderbetreu-
ung-landkreis-miesbach.little-bird.de 
Zusätzlich zur Anmeldung ist ein persönlicher 
oder telefonischer Erstkontakt mit der Kinder-
stube notwendig, um über das Portal eine Zu-
sage für einen Krippenplatz zu erhalten. 
Wir freuen uns, Sie und ihre Kinder kennen ler-
nen zu dürfen …
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Das bietet der 
Valleyer Schloss 

Bräu im Frühling
Vorfreude ist die größte Freude!
Für Ihren Kalender haben wir vier wunderbare 
Termine anzukündigen:

Bierkultur pur
Am 13. März 2026 bieten wir wieder einen Bier
erlebnisabend an. Unser Biersommelier Martin 
Zuber wird unsere Gäste in die Welt des Biers 
einführen. Neben rund 11 heimischen und in-
ternationalen Biersorten gibt es Wissenswertes 
rund um die Geschichte und die Braukultur. Zur 
Stärkung servieren wir eine kräftige Brotzeit. 
Und zu Trinken gibt es in Hülle und Fülle. Mehr 
Informationen finden Sie auf www.valleyer.de/
Biererlebnisabend

Unser Maibock will gefeiert werden
Am 18. April heißt es: Maibockanstich! Eines un-
serer Highlights im Braukalender. Der Maibock 
ist selbstverständlich schon eingebraut und 
gelangt langsam zu seiner würzigen Reife. Für 
das Essen sorgt die Metzgerei Dold. Die Blas-
kapelle Unterdarching sorgt in einer kleinen 
Besetzung für Musik. Leonhard Obermüller aus 
Wall wird uns wieder kenntnisreich mit Humor 
und Charme in seiner Maibock-Rede den Spie-
gel vor Augen halten. Und auf ein Theaterstück 
frei nach J. Nestroy unter der Regie von Steffi 
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»Probiert’s es, dann könnt’s mitred’n.«
Braumeister Andi Forstner

www.valleyer.de

Valleyer 
Zwickl –
regionale Braukunst
in vollen Zügen
genießen!

Baier (es spielen Gabi Neuner, Michael Pelzer, 
Daniel Rasch, Christian Selbherr) dürfen wir uns 
auch freuen. Für die Organisation bitten wir um 
Voranmeldung unter info@valleyer.de. 

Brunneneinweihung und Maibaumaufstellen 
in Gotzing
Am 14. März 2026 gibt es um 11 Uhr einen 
Festakt zu Ehren des historischen Luit-
pold-Brunnens, der vor dem Traditionswirts-
haus „Gotzinger Trommel” steht. Mit Pflanzen 
überwuchert war das kleine Bauwerk bisher 
eher unscheinbar. Heimatforscher Sepp Hatzl 
aus Bruck/Weyarn hat allerdings erkannt, dass 
dieser Brunnen ein schützenswertes Denkmal 
ist. Bildhauer Tobel aus Hohendilching hat ihn 
restauriert. Anlässlich seines 125-jährigen Be-
stehens wird die Mangfall-Musi aufspielen, der 
Schloss Bräu für Getränke sorgen und die neuen 
Pächter der Gotzinger Trommel kümmern sich 
um das Essen. Am 1. Mai steht Gotzing wieder 
in der Öffentlichkeit: Die kleine Gemeinde be-
kommt einen neuen großen Maibaum.

Radl-Kultour macht Halt in Valley
Am 9. Mai macht die „Radl-Kultour” bei uns Halt: 
Zwischen 14 und 17 Uhr spielt die Theater-
gruppe des Burschenvereins Ober- und Mitter-
darching ein Theaterstück. Bei schönem Wetter 
auf dem Schlossplatz. Bei schlechtem Wetter 
im Saal. Wir schenken aus. Essen gibt es auch. 
Was will man mehr?! Organisiert wird das Radl-
Event vom ADFC Miesbach und der „Wirkstatt 
Oberland”.

Anja Gild
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In unserem dreigruppigen katholischen Kindergarten St. Felicitas, 
 Graf-Arco-Str. 12, 83626 Valley suchen wir zur Verstärkung unseres Teams: 

 
ErzieherIn /päd. Fachkraft oder Ergänzungskraft (m/w/d) 

unbefristet in Voll- oder Teilzeit 
 

Du liebst es, mit Kindern zu arbeiten und möchtest sie auf 
ihrem Weg begleiten und fördern? 
Du bist kreativ, einfallsreich und hast Spaß daran, 
gemeinsam mit den Kindern neue Ideen umzusetzen? 
Dann begrüßen wir Dich herzlich bei uns! 
 
Deine Aufgaben: 

• bedarfsgerechte Begleitung der Kinder in ihrer individuellen Entwicklung 
• Planung und Durchführung pädagogischer Aktivitäten 
• Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Eltern 
• Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 
• Teamfähigkeit und Mitgestaltung der Teamarbeit 

 
Wir bieten: 

• eigenverantwortliches pädagogisches Arbeiten in einem wertschätzenden 
Arbeitsumfeld 

• Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und Projekte 
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten, aufgeschlossenen und 

kompetenten Team 
• attraktiver Arbeitsplatz in ländlicher Umgebung mit schönem, weitläufigen 

Außengelände und Blick auf die Berge 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Teamtage 
• Vergütung nach ABD (angelehnt an den TVÖD) 
• SuE-Zulage, Regenerationstage, Kinderbetreuungszuschuss, betriebliche 

Beihilfe zur Altersvorsorge, Gesundheitsleistungen inkl. EGYM Wellpass, … 
 

Gerne kannst Du uns und unsere Arbeit auf der Homepage 
www.felicitas.kitas-valley.de kennenlernen. 

 
Deine aussagekräftige Bewerbung sende bitte an unseren Träger: 

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Johann Baptist Unterdarching 
Trägerbeauftragte Frau Andrea Pölt 

Ignaz-Günther-Str. 7 
83629 Weyarn 

Tel. 0157/76442274 
E-Mail: apoelt@ebmuc.de 
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Kath. Kindergarten 
St. Felicitas

Nun steht auch schon im Jahreslauf die Fa-
schingszeit vor der Tür! 
Auch hier begleitet uns das Wetter und so 
lautet unser Faschingsthema: „Wolkenschleim 
und Krötenbein, Wetterhexe komm herein!” 
Gemeinsam besprechen wir in einer Kinder-
konferenz, wie wir unsere Räume verwandeln 
und die Kinder können dabei ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen! Wir sind schon ganz ge-
spannt und freuen uns schon sehr darauf – hex 
hex!

Herzliche Einladung 
zum Tag der offenen 
Tür 
in den Kath. Kindergärten  
St. Felicitas Unterdarching & 
St. Nikolaus Oberdarching
Am Dienstag, den 10.03.2026 von 14.00 bis 
16.30 Uhr. 
Bitte bringen Sie das gelbe U-Heft und den 
Impfausweis Ihres Kindes mit. An diesem Tag 
können Sie sich die Einrichtung anschauen 
und das Personal kennenlernen. Die schriftli-
che Anmeldung für das Kigajahr 26/27 erfolgt 
über das Online-Portal „Little Bird”. Nur Anmel-
dungen, die in diesem Online-Portal eingehen, 
können berücksichtigt werden. Anmelde-
schluss: 02.04.26

Mit den heiligen drei Königen und deren bibli-
schen Geschichte beginnen wir das neue Jahr 
2026. Pater Michael kommt dafür zu uns ins 
Haus und gemeinsam feiern wir eine Andacht. 
Anschließend dürfen die Kinder selbst die Kö-
nige sein und mit Weihrauch und dem großen 
Stern durchs Haus wandern.
Im Winter freuen wir uns auch über jede 
Schneeflocke, die vom Himmel fällt und unse-
ren Garten erreicht. Dann bauen und spielen 
wir draußen, winterliche Kunstwerke entste-
hen beim Basteln und Malen und machen mit 
Schnee verschiedene spannende Experimente. 
Passend zu unserem Jahresthema „Wolkenzoo 
und Donnerwetter”, bei dem sich alles um 
unser Wetter dreht, lernen wir die Jahreszeit 
Winter so ganzheitlich kennen.
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St. Nikolaus Kindergarten
Bergstraße 5 • Oberdarching
Tel.: 08020/1303
www.nikolaus.kitas-valley.de

St. Felicitas Kindergarten
Graf-Arco-Straße 12 • Unterdarching
Tel.: 08024/48138
www.felicitas.kitas-valley.de

Aus dem Nikolaus 
Kindergarten
Ganz nach unserem diesjährigen Jahresthema 
„Unter unseren Füßen”, sind wir während der 
Faschingszeit in das Reich der Wurzelzwerge 
hinabgestiegen und haben uns gemeinsam mit 
dem Zwerg Tatatuck auf die spannende Reise 
zum Kristallberg begeben.
In der nächsten Zeit möchten wir uns auch wei-
terhin mit unseren Füßen, vor allem aber damit 

was unter unseren Füßen 
ist beschäftigen. 
Meine Füße …
… dann kommt da etwas 
Textil, also die Socken, 

Schuhsohle aus Gummi, etwas Holz, Beton, 
Luft, Asphalt, Schotter, Boden und dann? Viel-
leicht Rohre, Kanäle, kleine Tiere, Insekten, 
Knochen, Wurzeln, verborgene Höhlen, Steine 
oder doch ein funkelnder Schatz? 

Es gibt in der ganzen Natur keinen Wichtigeren, 
keinen der Beachtung würdigeren Gegenstand 
als den Boden. 

Friedrich Albert Fallou

Wir machen uns gemeinsam auf den Weg und 
finden es heraus, was da eigentlich alles unter 
unseren Füßen ist.

Bericht aus dem Kinder
gartenverein Valley
Der Kindergartenverein Valley e. V. hat seit 
November 2025 einen neuen Vorstand. Er be-
steht aus (Foto v.l.) 2. Vorsitzende Nele van der 
Drift, 1. Vorsitzende Veronika Proske, Kassie-
rerin Nina Schlickenrieder und Schriftführerin 
Christiane Köhler.
Zuletzt war der Verein beim Christkindlmarkt in 
Valley aktiv. Der Verkauf von Kuchen und Kin-
derpunsch erbrachte 797,50 € zugunsten der 
beiden Kindergärten Oberdarching und Valley.
Wir bedanken uns herzlich bei den großartigen 
Bäcker/innen für die Kuchenspenden und allen 
Helfern, die so tatkräftig bei der Veranstaltung 
mitgewirkt haben.
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Firma A.S.T. · Alexander Stenzenberger · Am alten Sägewerk 1 · 83626 Valley/Kreuzstraße
Mobil: 01 51 / 52 43 91 89 · Tel.: 0 80 20 / 9 08 55 50 · E-Mail: info@ast-asbest.de · www.ast-asbest.de

Ihr Spezialist in Sachen Ihr Spezialist in Sachen 
Schadstoffsanierung und Schadstoffsanierung und 

Asbestdemontage im Oberland Asbestdemontage im Oberland 
und im Großraum München!und im Großraum München!

Ihr Spezialist in Sachen Ihr Spezialist in Sachen 
Schadstoffsanierung und Schadstoffsanierung und 

Asbestdemontage im Oberland Asbestdemontage im Oberland 
und im Großraum München!und im Großraum München!

Stimmungsvoller 
Adventnachmittag 
Auch dieses Jahr fand wieder eine Adventfeier 
in der Grundschule Valley statt. Dafür studier-
ten alle Klassen ein gemeinsames Minimusical 
„Das lächelnde Christkind” ein und präsen-
tierten dieses am 12.Dezember der gesamten 
Schulfamilie.
Ab den Herbstferien übten die Kinder ihre je-
weiligen Beiträge für die Aufführung. Die ers-
ten und zweiten Klassen studierten ihre Sing 
-und Tanzdarbietungen ein. Dritt- und Viert-
klässler begleiteten die Auftritte ihrer Klassen 
mit Instrumenten. Bei dem Lied „Stern über 
Bethlehem” wurde es sogar sportlich. Kinder 
bildeten Pyramiden, um den Stern möglichst 
weit oben schweben zu lassen. Sprechrollen 
wurden von den Kindern in der OGTS einstu-
diert, ein Bühnenbild entstand und, und, und. 
All diese Einzeldarbietungen zu einem Ge-
samtmusical zusammenzubringen war am 
Ende dann doch wieder eine große koordina-
torische Leistung, die hauptsächlich von Frau 
Dörfler, Frau Knüpfer und Frau Rotter gemeis-
tert wurde. 
Am 12. Dezember konnten wir schon am 
Vormittag den Kindergartenkindern unserer 
Gemeinde das Minimusical „Das lächelnde 
Christkind” vorführen. Dadurch ein stückweit 
entspannter, präsentierten wir am Nachmittag 
im Rahmen der Adventfeier unser Musical vor 

großem Publikum. Sogar die Sonne schaute 
zu, indem sie unsere Bühne in wunderbares 
Licht rückte. Nach dem Schlussapplaus waren 
Mühen und Zweifel vergessen und alle Kinder 
konnten, stolz auf ihre Darbietung, mit ihren 
Familien zusammen die restliche Adventfeier 
genießen. Unser Dank gilt dem Elternbeirat 
und dem Förderverein, die ein köstliches Buf-
fet und Getränke hergerichtet haben.

Das Team der Grundschule

Start in die 
Eislaufsaison 2025/26
Endlich war es wieder so weit: Die ersten Klas-
sen der Grundschule Valley haben gleich nach 
den Herbstferien mit dem Eislaufen begonnen 
und damit den Auftakt in die Eislaufsaison 
2025/2026 gemacht. Im Eisstadion in Holzkir-
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� KFZ-Service + Reparaturen aller Fabrikate
� Reifenverkauf + Reparaturen aller Fabrikate
� HU + AU Service

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt 
für unsere freie Werkstatt
eine/n KFZ Mechatroniker m/w/d

Am Teufelsgraben 2 • 83624 Otterfing 
Tel. 08024/1519 • Fax 08024/4749951 • service@reifen-heimerer.de

www.reifen-heimerer.de

Meisterbetrieb im 
Vulkaniseur- und Kfz-Handwerk

KFZ Heimerer GmbH & Co. KG

 

chen hatten die Kinder jede Menge Spaß – egal 
ob sie schon sicher fahren konnten oder zum 
ersten Mal Schlittschuhe trugen. 
Nach und nach sind nun auch die anderen Klas-
sen in die Eislaufsaison gestartet. Jeweils drei 
Wochen haben die Valleyer Grundschüler am 
Mittwoch in den ersten beiden Stunden das 

Vergnügen viele fröhliche Runden auf dem Eis 
zu drehen.
Besonders toll war die fleißige Unterstützung der 
Eltern, die beim An- und Ausziehen der Schlitt-
schuhe geholfen haben. So konnten immer alle 
Kinder schnell aufs Eis und lossausen.

Das Team der Grundschule 
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Bücher sind fliegende Teppiche 
ins Reich der Fantasie

(James Daniel)

130 Teppichhändler 
in der Grundschule
oder auch: Bücherflohmarkt der 
Valleyer Grundschüler
Wer des Öfteren auf fliegenden Teppichen in 
das Reich der Fantasie abtaucht, weiß aus ei-
gener Erfahrung, dass die Lagerung der bereits 
beflogenen Teppiche jede noch so wohl sor-
tierte, häusliche Bibliothek und erst recht die 
Kinderzimmerregale an ihre Kapazitätsgren-
zen bringt. Und so war es im Herbst 2025 eine 
wunderbare Idee unserer Förderlehrerin Frau 
Müller, einen schulinternen Bücherflohmarkt 
zu veranstalten. 
Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. 
Klassen richteten mit viel Eifer und großer Vor-
freude ihre Verkaufsstände her, um zu kleinen 
Preisen ihre ausgelesenen Bücher an andere 

Kinder der Schule weiterzuverkaufen. Sobald 
die Händler/innen sich eingerichtet hatten, 
startete ein emsiges Treiben im gesamten 
Schulhaus. Bücher und Münzen flogen in Win-
deseile über die Tische und schon nach einer 
Stunde hatten mehr als 500 Bücher einen 
neuen Besitzer – und damit die Chance auf 
einen weiteren Flug in das Reich der Fantasie 
– gefunden. Leere Verkaufstische, lesende Kin-
der an allen Ecken und Enden und mit neuem 
Lesestoff vollgepackte Schulranzen führten 
bei allen Beteiligten zu der Gewissheit: Das 
war der erste, aber sicher nicht der letzte Bü-
cherflohmarkt an unserer Schule!
Am Ende des Tages freute sich auch die Schü-
lerbücherei über einige von Lehrerinnen ge-
kaufte oder von Schüler/innen gespendete 
Bücher. Auf diese Bücher warten in regelmäßi-
gen Abständen Flugreisen in das Land der 
Fantasie, da unsere Bücherei in der Valleyer 
Schule sich einer regen Ausleihe erfreut. 
An dieser Stelle möchten wir Sie gerne ermun-
tern, aktuelle, gut erhaltene „fliegende Tep-
piche”, – bevor sie irgendwo traurig im Regal 
verstauben oder entsorgt werden – für unsere 
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Schülerbücherei zu spenden. Bücher, die sich 
für eine Reise in das Land der Fantasie eines 
Kindes zwischen 6 und 12 Jahren eignen, 
können montags bis donnerstags von 8 – 12 
Uhr den Weg zu uns in die Schule finden. Wir 
freuen uns auf jedes neue Buch!

Das Team der Grundschule

Häckselaktion 
im Frühjahr
Valley 23.3. – 24.3.
Die Häckselaktion erleichtert das Kompostie-
ren von sperrigem Astwerk sowie Strauch- und 
Staudenschnitt im Hausgarten. Sie unterstützt 
die Eigenkompostierung und ist somit die 
sinnvollste und umweltfreundlichste Art, Gar-
tenabfälle zu entsorgen. Das durch den Häcks-
ler zerkleinerte und zerfaserte Grüngut bietet 
Mikroorganismen im Komposthaufen mehr An-
griffsfläche. Häckselmaterial als Beimischung 
im Komposthaufen fördert die Durchlüftung 
und hilft, Fäulnis und üblen Geruch durch zu 
viel Nässe zu vermeiden.

Teilnehmen an der Häckselaktion 
… das ist wichtig:
•	� Es können nur Privathaushalte teilnehmen.

•	� Die Anmeldung muss eine volle Woche vor 
Beginn bei der Gemeindeverwaltung erfol-

gen. Nachmeldungen können nicht berück-
sichtigt werden.

•	� Das Häckselgut verbleibt im eigenen Gar-
ten zum Kompostieren oder Mulchen von 
Pflanzflächen.

•	� Gehäckselt wird ausschließlich Material bis 
zu einem Durchmesser von 8 cm. Sperrige 
Äste können in der Länge belassen, müssen 
aber in der Breite geteilt werden.

•	� Das zu häckselnde Grüngut muss geordnet 
und gut sichtbar bis 7 Uhr des ersten Tages 
an der Straße bereitgelegt werden. Je or-
dentlicher das Material aufgeschichtet ist, 
desto mehr lässt sich in einer Viertelstunde 
verarbeiten.

•	� 15 Minuten häckseln je Anwesen ist kosten-
los. Bei ordentlich bereitgelegtem Material 
entspricht dies ca. 4 m³. Der Aufwand hier-
für ist in der allgemeinen Müllgebühr enthal-
ten. Eine weitere Viertelstunde kostet 27,00 
Euro und ist nur gegen Barzahlung beim 
Fahrer des Häckslers durch den angemel-
deten Teilnehmer oder einen Beauftragten 
möglich. Die maximale Häckseldauer beträgt 
30 Minuten. Das VIVO KU bittet darum, keine 
Sammelhaufen bereitzulegen, da sonst die 
Menge dem jeweiligen Anwesen nicht zuge-
ordnet werden kann.

•	� Es wird nur Grüngut wie z. B. Zweige, Äste, 
Strauch- und Heckenschnitt gehäckselt, 
keine Pfähle, Bretter, Latten!

•	� Terminabsprachen sind wegen Unwägbar-
keiten bzgl. Häckselmengen und Witterung 
nicht möglich.

•	� Aus Haftungsgründen können Privatgrund-
stücke nicht befahren werden. An öffentli-
chen Straßen und Wegen muss der Zu- und 
Anfahrtsbereich mindestens 3 m breit sein. 
Weitere 2 bis 3 Meter Arbeitsraum wird für 
die seitliche Beschickung des Häckslers be-
nötigt.

•	� Pflanzenteile, die von Feuerbrand befallen 
sind, werden nicht gehäckselt.

Alle Termine und Informationen zur Häckse-
laktion gibt es auch im Internet unter www.
vivowarngau.de.
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Pfarrverband
Neue Ministranten und 
Verabschiedungen
In der Filialkirche Oberlaindern konnten wir 
(v.l.n.r.) Fiona Rubel, Maria Hechenthaler, 
Florian Wetzl und Markus Killer in die Minis-
trantenschar aufnehmen. Nun sind die Minis-
tranten auf stolze 14 Kinder und Jugendliche 
angewachsen. Adventskrankverkauf 

nach dem Christkönigsgottes-
dienst in Unterdarching 
Ein herzliches Vergelt’s Gott allen HelferInnen, 
die uns beim Adventskranzbinden und Advents-
kranzverkauf geholfen haben. Der Erlös fließt in 
die Renovierung der Sollacher Kapelle.
Neben den Adventskränzen wurde auch das 
neu auf gestellte Kunstwerk gesegnet: DAS 
SCHREITENDE PAAR von Karl-Jakob Schwalbach

Am 1. Advent konnte Pater Michael 9 neue 
Ministranten für die Pfarrei Unterdarching in 
der Patroziniumsmesse in Hohendilching be-
grüßen.
Die 3 Ministrantinnen: Laura und Emma Trö-
mer, sowie Cilli Brunner wurden für ihren 
Dienst geehrt und verabschiedet.
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Engelamt in Unterdarching 
Traditionell fanden im gesamten Pfarrverband 
in der Adventszeit wieder die Engelämter statt. 
Heilige Messen bei Kerzenschein, in der die 
frohe Botschaft von der Verkündigung des Erz-
engel Gabriels an die Jungfrau Maria gelesen 
wird. Auch das anschließende gemeinsame 
Frühstück ist in der Pfarrei Unterdarching be-
reits ein fester Bestandteil davon geworden.

Christbaumaufstellen 
in der Kirche Unterdarching
Ein herzliches Vergelt’s Gott den Helfern und 
den Spendern Erna und Robert Wiesgigl!

Spende für Sollach
Versicherungsbüro Bernhard Mayr aus Unter-
darching spendete 2000,– € für die Sollacher 
Kapelle. Herzlichen Dank!

Krippenspiel am Hl. Abend
Für das diesjährige Krippenspiel wurde in der 
Adventszeit wieder fleißig geprobt und so 
konnte am hl. Abend eine große Ministranten-
schar das diesjährige Krippenspiel aufführen 
und die Herzen der großen und kleinen Kir-
chenbesucher erfreuen und auf Weihnachten 
einstimmen. Vergelts Gott allen die vorbereitet 
und mitgewirkt haben!!!
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Empfang der Sternsinger 
in Hohendilching
Am 6. Januar 2026 zogen traditionell wieder 
viele Sternsinger aus allen Filialkirchen in die 
Andreaskirche in Hohendilching zum festli-
chen Gottesdienst ein und brachten ihre statt-
liche Spendensumme in Höhe von 4.779,16 
Euro zum Altar. Der Gottesdienst wurde fei-
erlich vom Kirchenchor Unterdarching mit der 

Bürgermeister-Panzer-Str. 2 · 83629 Weyarn
Tel. 0 80 20 / 904 74 60 · Fax: 0 80 20 / 904 74 61

www.ihr-kuechenparadies.de

Kempter Messe gestaltet und Pater Michael 
veranschaulichte deutlich im Rollenspiel mit 
Hilfe von Elisabeth und Martin Rummel den 
diesjährigen Spendenzweck „Schule statt Fab-
rik”. Vielen Dank an alle Spender und vor allem 
den Minis, die fleißig durch die Straßen zogen 
und für alle Häuser gesungen haben!
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Evangelisch-Lutherische  
Kirchengemeinde Holzkirchen

Pfrin. Ulrike Lorentz: Geschäftsführung, zuständig für Holzkirchen und Valley, Tel.: 08024 92986; 
E-Mail: ulrike.lorentz@elkb.de 

Pfr. Matthias Lorentz: zuständig für Holzkirchen-Ost und Warngau, Tel.: 08024 4787266; E-Mail: 
matthias.lorentz@elkb.de 

Pfarrbüro: Haidstr. 3, 83607 Holzkirchen, Tel. 08024/92929, Fax 08024/92930
Bürozeiten: Mo, Mi bis Fr von 9.00 – 12.00 und Do von 16.00 – 18.00 Uhr, Di von 7.00 – 9.00 Uhr
E-Mail: pfarramt@holzkirchen-evangelisch.de

Regelmäßige Gottesdienste der Kirchengemeinde:
Holzkirchen: Segenskirche, Sonntag 9.30 Uhr • Sauerlach: Zachäuskirche, Sonntag 11.00 Uhr 

Monatsspruch für März: Da weinte Jesus.	 Joh 11,35

Gottesdienste der Evang. Kirche 
in Holzkirchen: 
Segenskirche, Haidstraße 5, 83607 Holzkirchen

Sonntag, 1. März
9.30 Uhr	� Gottesdienst mit Abendmahl
		  Pfarrer Lorentz
19.00 Uhr	� Ökum. Friedensgebet, Gemeinsam 

für den Frieden-Team

Freitag, 6. März
16.00 Uhr	 Gottesdienst in St. Anna – Pfr. Faust
19.00 Uhr	� Gottesdienst zum Weltgebetstag 

der Frauen, anschließend gemütli-
ches Beisammensein

Sonntag, 8. März
10.00 Uhr	� Familiengottesdienst mit Tauferin-

nerung, Pfarrerin Lorentz & Team

Sonntag, 15. März 
9.30 Uhr	� Gottesdienst – Präd. Johanna Heu-

ten

Mittwoch, 18. März
15.30 Uhr	� Gottesdienst im Seniorenzentrum 

Landhaus Au, Pfarrer Lorentz

Sonntag, 22. März 
9.30 Uhr	� Gottesdienst – Pfarrer Faust
18.00 Uhr	� Holzkirchen/Segenskirche, Light + 

Cross: Gottesdienst mit Stille und 
Segen

Sonntag, 29. März (Palmsonntag)
9.30 Uhr	 Gottesdienst – Pfarrer Lorentz

VERANSTALTUNGEN im März:
MI, 03.12. – Abend im Advent
19.00 Uhr	� Holzkirchen/Segenskirche, Kon-

zertabend dem Duo Anaka, Katha-
rina und Andreas Wittmann

MI, 04.03. – Sechs nach sechs – Morgenan-
dacht in der Passionszeit
06.06 Uhr	� Holzkirchen/Segenskirche, weitere 

Termine: mittwochs 1.03. – 01.04.

DO, 05.03. – Frauenbund e. V., Ortsverband 
Oberland
19.30 Uhr	� Begegnungszentrum Zachäuskir-

che, Sauerlach, Thema: Papierwerk-
statt

DI, 10.03. – Frauentreff am Vormittag
9.00 Uhr	� Holzkirchen/Thomashaus, Thema: 

Unser Nachbarland die Schweiz.

DO, 12.03. – Café Zeitlos
15.00 Uhr	� Holzkirchen/Thomashaus, Café für 

einsame Senior*innen & Demenz-
kranke mit deren Angehörigen

SA, 14.03. – Konfirmandentag 
9.4517.03.Holzkirchen/Gemeindezentrum

Auf unserer Website www.holzkirchen-evan-
gelisch.de finden Sie alle aktuellen Infor-
mationen, auch zu unseren regelmäßigen 
Veranstaltungen.
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Öffnungszeiten:

Mo. und Di.: Ruhetag • Mi. bis Fr.: 09:00 – 13:00 Uhr und 
14:00 – 17:30 Uhr • Sa.: 07:00 – 12:00 Uhr

 Abholmarkt

 Heimdienst

 Zeltverleih

 Eventmöbel

 Lotto

 Post-Partner

Alpenblickstraße 2 • 83626 Valley
0 80 24 / 477 31 89
info@getraenke-schima.de
www.getraenke-schima.de

Mia gfrein 

uns auf eich!

DI, 17.03. – Gott und die Welt
19.3017.03.Holzkirchen/Thomashaus
	� Thema: Das Kreuz mit dem Kreuz.

Was steht im Zentrum des christli-
chen Glaubens?

MI, 18.03. – Kirchenvorstandssitzung
19.30 Uhr	� Thomashaus/Holzkirchen

FR, 20.03. – Ökumenisches Trauercafé
15.30 Uhr	� Holzkirchen/Thomashaus, Café für 

die Seele, Ökumenischer Jugend-
kreuzweg

17.00 Uhr	� Arget/St. Michael, Pfr. Faust & Team

DI, 24.03. – Frauentreff am Vormittag
9.00 Uhr	� Holzkirchen/Thomashaus, Thema: 

Gedächtnistraining

Auf unserer Website www.holzkirchen-evan-
gelisch.de finden Sie alle aktuellen Informa-
tionen, auch zu unseren regelmäßigen

Aktuelles vom VdK 
Ortsverband Valley
Das alte Jahr ist vorbei und wir hoffen, dass es 
einen positiven Start ins neue Jahr gab.
Viele Themen sind noch immer präsent und 
werden uns bedauerlicherweise wohl weiter 
begleiten. Trotz allem schauen wir positiv in 
die Zukunft und haben wieder einiges an Ak-
tivitäten auf der Agenda stehen.

Unser Rückblick 
auf das vergangene Jahr:
Unser beliebtes Grillfest‘l fand wieder beim 
Kirchenwirt in Unterdarching statt. Gut be-
sucht, tolle Stimmung so haben wir uns das 
gewünscht.
Die monatlichen Stammtische luden erneut zu 
einer gemütlichen Tasse Kaffee ein. Aktuelle 
Themen aus dem VdK kamen zur Sprache und 
der persönliche Austausch kam nicht zur kurz.
Unser Herbstausflug führte diesmal bei bestem 
Reisewetter und guter Laune nach Freising. 
Nach einer interessanten Stadtführung ließen 
wir uns mittags das gute Essen beim Weiß-
bräu Huber schmecken. Gut gestärkt stand der 
Nachmittag zur freien Verfügung, bevor zum 
Abschluss noch im Bräustüberl Weihenstephan 
eingekehrt wurde.
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An dieser Stelle sei ein herzliches „Vergelt’s 
Gott” an die Helferinnen und Helfer g’sagt, die 
uns immer wieder tatkräftig zur Seite stehen.
Die große Spendenaktion des VdK „Helft Wun-
den heilen” fand statt.
In unserer Gemeinde waren die Mitglieder un-
terwegs, um Spenden zu sammeln. Aus diesen 
gespendeten Geldern hat und wird der VdK 
Ortsverband Valley wieder unseren ansässigen 
behinderten- und hilfsbedürftigen Menschen 
die Unterstützung geben, die notwendig ist. 
Nur so ist ein soziales Miteinander möglich.
Wir danken all den großzügigen Gönnern aus 
der Gemeinde, die diese Hilfsaktion mit ihrer 
Spende unterstützten. Ebenso gilt unser Dank 
den fleißigen Sammlern für ihr Engagement 
und den Einsatz, den sie auch in diesem Jahr 
wieder zeigten.
Natürlich gibt es auch heuer wieder einen kur-
zen Ausblick auf den Terminkalender 2026, der 
schon gut gefüllt ist.

Die Infostammtische finden – wie gewohnt – 
immer am ersten Samstag des Monats statt.
Die Jahreshauptversammlung ist am 
21.03.2026 beim Bräu in Oberdarching und 
beginnt um 14:00 Uhr. Wir freuen uns über alle 
anwesenden Mitglieder und Ehrengäste.
Das Grillfest ist für den 18.07.2026 beim Kir-
chenwirt in Unterdarching vorgesehen.
Der Herbstausflug steht am 19.09.2026 auf 
dem Kalender, das Ziel wird noch nicht verraten.
Zu all diesen Aktivitäten sind alle Mitglieder 
herzlich eingeladen. Wir bitten auch um Beach-
tung des Terminkalenders im Internet http://
www.vdk.de/ov-valley.

Wir möchten auch auf Wichtiges 
hinweisen:
Die VdK-Beratungstelefone
Die Beratungstelefone des VdK Bayern bieten 
kostenlos Hilfe an – auch für Nicht-Mitglieder.
Sie erreichen das Beratungstelefon:

„Pflege und Wohnen” unter 089-2117-112, 
von Montag bis Freitag ab 8 bis 12 Uhr, Don-
nerstag ab 15 bis 18 Uhr.

„Leben mit Behinderung” unter 089-2117-
113, von Montag bis Freitag ab 9 bis 12 Uhr, 
Donnerstag ab 15 bis 18 Uhr. Weitersagen!

Jetzt bleibt nix anderes als eine erfreuliche 
Frühsommerzeit zu wünschen.

Eure Vorstandschaft des VdK Ortsverband Valley

Immer bestens beraten:
Produkte von Vorwerk Kobold
Erleben Sie die Kobold Produkte live bei Ihnen zu Hause!
BESSER ALS LESEN, LIVE ERLEBEN
• Persönliche und individuelle Beratung
  • Kostenlose Service-Checks/Kundendienst
  • Hilfe bei Produktfragen
  • Testen der Kobold-Produkte
•   Original Vorwerk Verbrauchsmaterial
•   Kostenloser Lieferservice des Verbrauchsmaterials

Vorwerk Deutschland Sti� ung & Co. KG | Mühlenweg 17 – 37 | 42270 Wuppertal

Manuela Schramm | Tel.: 0152/299 00 348
manuela.schramm@kobold-kundenberater.de

Ich freue
mich

auf Sie!
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Neuwahlen Burschen-
verein Unterdarching-
Laindern
Am 01.01.2026 standen nach 2 Jahren wieder 
Neuwahlen beim Burschenverein Unterdar-
ching-Laindern auf der Tagesordnung. Für die 
kommenden 2 Jahre kümmert sich der neue 
Vorsitzende Peter Meier, sowie der Stellvertre-
ter Johann Huber um die Belange des Vereines.

Erste Reihe vorne rechts Peter Meier 
(1. Vorstand), Erste Reihe vorne links Johann 

Huber (2. Vorstand), Zweite Reihe rechts Jakob 
Hechenthaler (1. Kassier), Zweite Reihe links 

Marinus Wiesgigl (2. Kassier), Dritte Reihe rechts 
Ferdinand Jaschke (2. Schriftführer), Dritte Reihe 

links Christoph Weber (1. Schriftführer)

Auch das Amt des Kassiers wurde neu belegt, 
als erster Kassier Jakob Hechenthaler und zwei-
ter Kassier Marinus Wiesgigl. Die Ämter des 
Schriftführers bleiben mit Christoph Weber als 
ersten Schriftführer und mit Ferdinand Jaschke 
als zweiten Schriftführer unverändert.

Unterdarchinger Musi 
spendet für VdK und 
Kinderdorf
Wir, die Blaskapelle Unterdarching, durften am 
vierten Adventssonntag ein stimmungsvolles 
Kirchenkonzert in der Vorweihnachtszeit ge-
stalten. Zahlreiche Besucherinnen und Besu-
cher folgten unserer Einladung und erlebten 
gemeinsam mit uns einen besonderen musika-
lischen Abend im Zeichen der Weihnacht. Unser 
Konzert stand ganz im Zeichen eines guten 
Zwecks. Der Erlös kam dem VdK-Ortsverband 
Valley sowie dem Kinderdorf in Irschenberg 
zugute. Dank der großen Spendenbereitschaft 
des Publikums konnten wir für jede der beiden 
Organisationen einen Betrag von jeweils 952,00 
€ sammeln. Mit unserer Musik wollten wir nicht 
nur Freude bereiten, sondern auch einen wert-
vollen Beitrag zur Unterstützung dieser wichti-
gen Einrichtungen leisten.
Musikalisch präsentierten wir ein abwechs-
lungsreiches Programm mit bekannten Weih-
nachtsklassikern wie „Sleigh Ride”, Auszügen 
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aus dem „Nussknacker” sowie der „Petersbur-
ger Schlittenfahrt”. Bewusst verzichteten wir 
auf Ansagen zwischen den einzelnen Stücken 
sowie auf Zwischenapplaus, um die besondere 
Atmosphäre des Kirchenraums zu bewahren 
und eine besinnliche musikalische Einstim-
mung zu ermöglichen.
Der herzliche Applaus am Ende des Konzerts 
und die durchweg positive Resonanz des Pu-

blikums zeigten uns eindrucksvoll, wie sehr 
Musik Menschen verbinden kann.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Besuche-
rinnen und Besuchern für ihr Kommen sowie 
bei allen Spenderinnen und Spendern.
Die gesammelten Spenden konnten wir im An-
schluss an Frau Pia Klapos für das Kinderdorf in 
Irschenberg sowie an Frau Anneliese Schneider 
für den VdK-Ortsverband Valley übergeben.
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tung. Die Besucher erwarten nicht nur sechs 
kleinere und größere Orgeln, sondern gegen-
über dem Haupteingang ein Gemälde (1854) 
des Florentiner Akademiedirektors Cesare 
Mussini sowie das beeindruckende Pfeifen-
werk der großen Steinmeyer-Orgel (1952/54), 
der zweitgrößten Orgel südlich von München, 
oberhalb des Eingangs.

Ein Konzertsaal für 200 Personen
Die Zollingerhalle umfasst 220 Quadratme-
ter und bietet rund 200 Besuchern Platz. Die 
Bühne lässt sich variabel bis zur Größe eines 
30-Personen-Orchesters sowie Chor ver-
größern. Die Halle verfügt über Mikrofon, Laut-
sprecheranlage und – mit Voranmeldung – eine 
Leinwand.

Erste Konzerte und Kulturevents 
jenseits von Orgelmusik sind  
bereits in Planung
8. März (15 Uhr)
„Frühlingskonzert” mit jungen Valleyer Talenten 
(u. a. mit dem Tenor Tim Bone, dem Geigentrio 
Bencic Buam, dem Gesangs-Gitarren-Duo Ber-
nadette Hechenthaler und Ferdinand Jaschke 
sowie Dominik Baumgartner mit Akkordeon).

26. März (19 Uhr)
Kino im Orgelzentrum: Filmvorführung „Der 
Geist der Orgel” (The Spirit of the Organ): Ein 
internationales ARTE-Filmprojekt über die Welt 
der Orgeln, u. a. gefilmt im Orgelzentrum Valley 
mitsamt Interview Dr. Sixtus Lampl und Orgel-
spiel durch den Weltstar Cameron Carpenter

„Die Zollingerhalle 
ist für alle da”
Valley. Meistens öffnen sich die Türen der 
Zollingerhalle im Orgelzentrum Valley für Or-
gelkonzerte. Aber auch andere Musiker und 
Künstler haben in der Vergangenheit schon 
die Schönheit und vor allem die Akustik dieses 
Konzertsaals für ihre Darbietungen genutzt. Al-
lerdings eher zaghaft. Das wird sich mit diesem 
Jahr endgültig ändern: Das Orgelzentrum will 
den Saal für den Landkreis und darüber hinaus 
für Musik und kulturelle Events jeder Art ver-
stärkt anbieten und bewusst öffnen!

Außergewöhnliche Akustik
Der Saal verfügt über eine außergewöhnliche 
Akustik. „Egal welcher Sitzplatz, der Klang der 
Instrumente oder Stimmen ist überall gleicher-
maßen gut zu hören”, erläutert Lampl. Dies sei 
auf die besondere Holzgewölbekonstruktion 
zurückzuführen. „Die gleichgroßen Holzla-
mellen, welche das Gewölbe ohne weitere 
Stützelemente stabilisieren, sorgen für einen 
großartig-gleichmäßigen Klang”, so Sixtus 
Lampl. Der Erfinder der Gewölbetechnik war 
Friedrich Zollinger. Der Ingenieur hat seine 
Holzlamellen-Konstruktion 1923 in Berlin pa-
tentieren und in Lizenz europaweit für Indus-
trie- und Handwerkshallen sowie Privathäuser 
verbauen lassen.

Pittoreske Ausstattung
Abgesehen vom Zollinger Deckenbau besticht 
die Halle durch ihre pittoreske Innenausstat-
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28. März (17 Uhr)
„Veronika, der Lenz ist da …” Salonorchester 
Dolce Vita mit Schlagern aus den 30er und 
40er Jahre sowie Filmmelodien und Tango

11. April (19 Uhr)
„9 Strings” mit Yulia Merten an der Domra und 
Juan Camacho Léon aus Portugal an der Gitarre

P F I N G S T F E S T
DJK  D A R C H I N G

Z a m  S p a ß  h a m !

Vom 1. – 20. Juni 
2026, veranstaltet der 
Verein KUNSTDÜNGER 
e. V., das mittlerweile 
11. Internationale Skulpturen 
Symposium.

Technik oder Poesie und erfreut sich jährlich 
über rund 5.000 Besucher*innen.

www.skulptur-lichtung.de <http://www.
skulptur-lichtung.de/> 

www.kunstduenger.info <http://www.kunst-
duenger.info/> 

KUNSTDÜNGER e. V. hat in den Jahren 2013 – 
2022 zehn Internationale Skulpturen Sympo-
sien durchgeführt. 
Die SKULPTUR – LICHTUNG, in Hohendilching, 
umfasst mittlerweile rund 50 monumentale 
Stein Skulpturen inspiriert durch Natur, die 

Vom 21. – 24. Mai 2026 
– 4 Tage zam Spaß ham!

DJK 
Darching

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2026
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der 
DJK Darching 1959 e. V. findet am Freitag, den 
13. April 2026, um 19:30 Uhr statt. Ort und 
Agenda werden auf unserer Webseite und im 
Aushang der Mehrzweckhalle bekanntgege-
ben. Auf zahlreiches Erscheinen freut sich eure 
Vorstandschaft.

Skiausflug 2026 – Jetzt anmelden!
•	 Wann: Samstag, 14.03.2026
•	 Wohin: St. Johann in Tirol
•	� Preise: Erwachsene 75,00 €, Jugendliche (Jg. 

07-09) 65,00 €, Kinder (bis Jg. 10) 50,00 €, 
Zzgl. Key-card Pfand: € 2,-
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•	� Verbindliche Anmeldung: per E-Mail an djk-
ski@gmx.de

EIS-Tage bei er DJK 
Was passiert, wenn der Sportverein zusammen 
mit der freiwilligen Feuerwehr und dem Win-
terdienst anpackt … 

… richtig, ein top beschaffener Eisplatz. In 
diesem Winter gab es dank der passenden 
Wetterlage und einem motivierten Team von 
Eismachern wieder eine Eisfläche am Sportge-
lände der DJK Darching e. V. Hier treffen sich 
die jungen & junggebliebenen Sportler zum 
Eishockey spielen, Schlittschuh laufen, Stock-
schießen, oder einfach nur auf einen „Ratsch”. 
So funktioniert ein gelungenes Dorfleben; 
danke an alle Eismach-Helfer, u. a. an die 
FFW Valley-Unterdarching-Laindern, unserm 
Schneepflug-Fahrer und der Fa. Lechner, sowie 
dem Getränkemarkt Schima und der Gemeinde 
Valley. Wir sind der Meinung: das war „Spitze”!

Fußball Hallenturnier 2026
Am 24. und 25. Januar fand das Fußball-Hal-
lenturnier der Jugendmannschaften für die 
Altersklassen U7, U9 und U11 statt. Dabei 
wurden über zwei Tage fünf Turniere gespielt, 
an denen insgesamt 29 Mannschaften teilnah-
men. Das Event fand in der Schulturnhalle in 
Valley statt. Von der dortigen Tribüne konnten 
Eltern, Geschwister und weitere Fans, verpflegt 
durch einen eigengeführten Verkaufsstand, die 
Fußball-Junioren in der Halle anfeuern. Der 
Erlös des Verkaufs kommt im vollen Umfang 
dem Jugendbereich der Sparte Fußball der DJK 
Darching zugute. Die Spiele des Turniers wurde 
von Schiedsrichtern der eigenen U15 geführt, 
welche eine hervorragende Spielleitung zu 
Tage brachten. Die Sparte Fußball steht jedem 
ab dem 4. Lebensjahr offen. Wer möchte kann 
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sich über die Website der DJK über die aktuel-
len Trainingszeiten informieren und jederzeit 
unverbindlich vorbeikommen.

Christoph Weber, Jugendleitung DJK Darching

Ein Abend voller Dank 
und Gemeinschaft
Am 22. November 2025 durften wir im Sud-
haus in Valley einen ganz besonderen Abend 
feiern: unseren Ehrungsabend. In festlichem 
Rahmen ehrten wir Mitglieder, die unserem 
Verein seit 40, 50, 60 und sogar 65 Jahren die 
Treue halten. Besonders stolz sind wir darauf, 
dass auch einige unserer Gründungsmitglieder 
dabei waren – ein lebendiger Beweis für die 
starke Gemeinschaft, die die DJK Darching seit 
1959 prägt.
Der Abend begann mit einer herzlichen Be-
grüßung durch unseren 1. Vorstand Chris-
toph Trömer. Anschließend begeisterten die 
Tanzmädels unter der Leitung von Tina Folger 
mit einer schwungvollen Aufführung. Für das 
leibliche Wohl war bestens gesorgt: Essen und 
Getränke waren für alle Gäste frei. Ein weiteres 
Highlight war das Theaterstück der Vorstand-
schaft, das für viele Lacher sorgte. Musikalisch 
wurde der Abend von der Unterdarchinger 
Musi begleitet, die für die perfekte Stimmung 
sorgte.
Wir sind stolz und dankbar für die langjährige 
Verbundenheit unserer Mitglieder. Ohne euch 
wäre unser Verein nicht das, was er heute ist! 
Ein herzliches Dankeschön an alle geehrten 
Mitglieder für ihr Kommen und an alle Helfe-
rinnen und Helfer, die diesen Abend möglich 
gemacht haben.

Vereinsmeisterschaft Kegeln
Auf den Kegelbahnen der DJK Darching fand 
vom 21. bis 23.11.2025 wieder die alljährli-
che Vereinsmeisterschaft statt. Es war wie im 
Vorjahr wieder ein gutes Ergebnis mit 61 Teil-
nehmern. Besonders erwähnenswert war das 
heuer 16 Jugendliche mit am Start waren.
Manuel de Carlo sicherte sich bei der A-Jugend 
mit 152 Holz den 1. Platz gefolgt von Anna 
Fischer mit 139 Holz. Bei der B-Jugend hatte 
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Die Schützengesellschaft Graf Arco Valley e. V. 
hat bei der Jahreshauptversammlung Ende 
Januar eine neue Vorstandschaft gewählt. 

Hierbei wurde 1. Schüt-
zenmeister Hubert Probst 
in seinem Amt bestätigt. 
Zum 2. Schützenmeister 
wurde Valentin Flossmann 
gewählt. Auf ihren Posten 
bleiben 1. Kassier Alexan-
dra Hechenthaler, 2. Kas-
sier Wolfgang Obermeier, 
die Schriftführerinnen 
Regina Probst und Regina 
Reiter, sowie Sportlei-
ter Florian Hechenthaler. 
Beim Jugendleiterduo Be-
nedikt und Georg Epp gab 
es eine Veränderung, da 
Georg Epp sich nicht mehr 
für dieses Amt zur Ver-
fügung stellte. An seine 

Energie- und Elektrotechnik
www.probst-tech.de

Am Anger 6 · 83626 Mitterdarching
Tel. 0 80 20/94 69

Seppi Fischer mit 161 Holz die Nase vorne. 
Platz 2 ging an Dominik Baumgartner mit 153 
und 3. wurde Marinus Reiter mit 150 Holz.
Vereinsmeisterin wurde keine Unbekannte, 
nämlich Angela Hageneder mit tollen 241 
Holz. Sie startete in der Altersklasse. Auch bei 
den Damen wurde eine super Zahl mit 239 
Holz von Regina Hofstetter erreicht vor Verena 
Cyllok mit 196 Holz. Die Herren erreichten fol-
gende Platzierungen: 1. Tom Sifferlinger 206 
Holz, 2. Bernhard Cyllok 196 Holz, 3. Markus 
Wiesgigl 190 Holz, 4. Christoph Weber 189 
Holz, 5. Hannes Weinzierl 179 Holz.
In der Altersklasse war Hans Watscheder mit 
201 Holz der Beste vor Roman Nusser mit 191 
Holz. Bei den Gästen erreichte Tobias Ulrich 
mit 202 Holz Platz 1 vor Sigi Kiermaier mit 197 
Holz. Mit 206 Holz setzte sich Andrea Wende-
roth an die Spitze der Gästeklasse der Damen.
Wie jedes Jahr überreichte Christa Hoos bei 
der Preisverleihung viele Gutscheine und 

Sachpreise. Sie bedankte sich auch bei allen 
die mit gekegelt haben. Ein großer Dank auch 
an alle Spender und an die Schreiber die kräf-
tig anfeuerten.

Christa Hoos, Spartenleiterin Kegeln

Neuwahlen bei der SG 
Graf Arco Valley e. V.

Auf dem Bild zu sehen v.l.n.r. 
1. Jugendleiter Benedikt Epp, 1. Kassier Al-

exandra Hechenthaler, 2. Jugendleiter Andreas 
Wiesgigl, 1. Schriftführerin Regina Probst, 

Kassenprüferin Ulrike Irschara, Referentin für 
Mitgliederverwaltung Margot Dreger, 2. Schüt-

zenmeister Valentin Flossmann, 1. Schützen-
meister Hubert Probst 
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Stelle rückt Andreas Wiesgigl, der Benedikt Epp 
damit als Jugendleiter und Jugendtrainer un-
terstützt. Margot Dreger wurde zur Referentin 
für Mitgliederverwaltung gewählt, den Posten 
des Referenten für EDV besetzt Severin Neu-
ner. Zu Beisitzern wurden Hubert Killer, Georg 
Epp und Benno Menge gewählt, Kassenprüfer 
bleiben Magnus Epp jun. und Ulrike Irschara. 
Nach der Wahl bedankte sich Schützenmeister 
Hubert Probst bei allen, die sich ehrenamtlich 
im Verein engagieren und ein Amt in der Vor-
standschaft übernommen haben. 

Taekwon-Do:
Spendenübergabe aus der Taek-
won-Do Herbstlehrgang-Veran-
staltung an Holzkirchen-Hilft.

Anton Hanfstengl, Leiter des Taekwon-Do 
Centers Holzkirchen (im Bild rechts) und 
Georg Rummel, Leiter des Taekwon-Do in Dar-
ching (im Bild links) konnten den Betrag von 
2000,– € an Stefan Dillig, den Schatzmeister 
von „Holzkirchen hilft” (im Bild in der Mitte), 
übergeben. 

Wir hatten zu einem Taekwon-Do Herbstlehr-
gang nach Holzkirchen eingeladen. Rund 200 
Aktive aus Deutschland und Österreich sind 
der Einladung nachgekommen und konnten an 
diesem Tag ihr Können in verschiedenen Trai-
ningseinheiten vertiefen und neue Techniken 
lernen. 
Im traditionellen Taekwon-Do gibt es den 
Grundgedanken, dass der Stärkere den Schwä-
cheren hilft. In diesem Sinne war es uns ein 
großes Anliegen neben den sportlichen Inhal-
ten der Veranstaltung im Anschluss auch einen 
sozialen Zweck zu unterstützen. 
Durch die großartige Mithilfe aller Mitglie-
der und Unterstützer der Taekwon-Do Center 
Holzkirchen und Darching war es möglich die 
Kosten der Veranstaltung sehr niedrig zu hal-
ten. So kam aus den Teilnahmegebühren und 
Spenden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ein Betrag von 2000,- € zusammen. 

Auszeichnung  
als bester des Jahres 2025

Seit 2017 wird ein Taekwon-Do Kampfkünstler 
des traditionellen Taekwon-Do Darching mit 
diesem besonderen Pokal ausgezeichnet. Um 
den mittlerweile heißbegehrten Pokal ging es 
heuer sehr fleißig und aktiv einiger Schülerin-
nen und Schüler von Kind bis zum Erwachse-
nen her, berichtet Schulleiter Rummel. Erst das 
letzte Training entschied!
Emma Hinüber (15), der seit 2022 im tradi-
tionellen Taekwon-Do Training bei Rummel 
Schorsch (5. DAN) trainiert. Für ihren heraus-
ragenden Trainingseinsatz wird sie mit dem 
sogenannten „Olhaoui Choego” (Bester des 
Jahres) geehrt. Besonders hervorzuheben ist 
der Trainingsfleiß (< 70 Einheiten), und ihre 
Hilfsbereitschaft, sowie ruhige Art gegenüber 
anderen.
Der goldene Pokal mit Taekwon-Do’ler wird an 
Schüler verliehen, die sich einerseits durch be-
sonderen Fleiß im Training auszeichnen, ande-
rerseits aber auch die Einhaltung traditioneller 
Regeln wie Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft und 
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Disziplin übers ganze Trainingsjahr hervorhe-
ben. Dieser wird einmal pro Jahr einem Kind, 
Jugendlichen oder Erwachsenen verliehen. 
Dieser Schüler darf diesen Titel tragen, ehe er 
wieder im neuen Jahr weiter verliehen wird.
Herzlichen Glückwunsch Emma.

Auszeichnung  
für 10 Jahre Taekwon-Do
Weitere zwei Aktive des traditionelles Taek-
won-Do Darching sind für ihre langjährige Mit-
gliedschaft geehrt worden. Die Auszeichnung 
nahm Schulleiter Georg Rummel jun. (5. DAN) 
in einer Trainingseinheit höchstpersönlich vor. 
Mit seiner humorvollen Art habe Rummel zu 
seinen langjährigen Mitgliedern gesprochen 
„Dieser Pokal und Auszeichnung soll euch als 
Dank von mir immer daran erinnern. Ich freue 
mich auf viele tolle weitere Jahre mit euch!” 

von Links Schulleiter Georg Rummel jun.;  
Verena Klaus; Nicholas Obermüller; Trainer Se-

bastian Lechner;

Neue Gürtel kurz vor der 
Weihnachtszeit
Geschenkt wurde den 7 Kindern und 8 Jugend-
lichen/ Erwachsenen nichts! 
In Gruppen aufgeteilt, mussten die Schüler 
des traditionellen Taekwon-Do Darching erst 
einen Einstündigen, schweißtreibenden Lehr-
gang absolvieren, den Georg Rummel jun. mit 

seinem Co-Trainer Sebastian Lechner (2. Dan) 
gestaltete.
Nach einer kurzen Verschnaufpause, zeigten 
die Aktiven ihr Können. Schulleiter Georg Rum-
mel jun. (5. DAN), nahm mit seinen geschulten 
Augen die Prüflinge unter die Lupe.
Dazu mussten die Schüler Hyong’s (Formen-
lauf), Hand- und Fußkombinationen zeigen, 
sowie ein oder sogar mehrere Bretter zerschla-
gen.
Das Training des letzten halben Jahres hat sich 
gelohnt und alle Prüflinge haben erfolgreich 
ihre Gürtelprüfung zum nächsten Kup (Schü-
lergrad) abgelegt.
Darunter bekamen einige Schüler die Zulas-
sung von Rummel durch ihre fortgeschrittenen 
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Prüfung (ab Blaugurt) ab sofort immer Mon-
tags zur fortgeschrittenen Trainingseinheit zu 
kommen. Diese geht über zwei Stunden und 
ist speziell auf die Schüler ausgelegt um Spar-
ringskämpfe und Selbstverteidigungsübungen 
weiter zu verfeinern.
Die Trainer vom Taekwon-Do Darching sind 
sehr stolz auf die Leistungen ihrer Schüler, 
jetzt gilt es das Gelernte zu vertiefen und wei-
terhin so fleißig zu trainieren.
Weitere Infos unter 08024/48447 oder 
schreiben Sie uns doch eine E- Mail: tkd.dar-
ching@gmail.com

Taekwon-Do mal etwas anders
Mitte Januar 2026 fanden wir dank dem DJK 
Darching, sowie der Freiwilligen Feuerwehr 
Valley und weiteren fleißigen Helfern eine 
super Eisfläche am Pfingstfestplatz Unterdar-
ching vor. Dies nutzen einige Aktive nach Auf-
ruf von Taekwon-Do Trainer Georg Rummel.
Alle hatten einen riesen Spaß und einen schö-
nen Sonntag zusammen verbracht.
Vielen Dank nochmal an alle.

SV GW Holzkirchen
Ludwig Huber schwamm sich auch dieses Jahr 
wieder zum Vereinsmeister des SV GW Holz-
kirchen. Souverän schwamm er sich bei den 
400 m Freistil und 50 m Freistil auf den 1. 
Platz. Über die 200 m Lagen verwies er aber-
mals seine Konkurrenten und Kollegen auf die 
Plätze und sicherte sich zum wiederholten 
Male den Vereinsmeister-Titel. Sofia Kögl holte 
sich den 1. Platz über die 50 m Schmetterling 

und den 4. Platz über 50 m Freistil. Bei den 200 
m Lagen belegte sie noch einen hervorragen-
den 6. Platz.

Bild: alle Vereinsmeister Junioren/innen, Damen 
und Herren. Ludwig Huber – 1.Platz und Sofia 

Kögl 1. Platz

Erfolgreicher Heimwettkampf: 
Ludwig Huber wird Oberbaye-
rischer Meister
Am 22. und 23. November 2025 fanden im 
Holzkirchner BATUSA die Oberbayerischen 
Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen statt. 
Ausgerichtet vom SV Grün-Weiß Holzkirchen, 
bot der Wettkampf mit 2173 Einzelstarts ein 
beeindruckendes Teilnehmerfeld. Die Stim-
mung war großartig – begeisterte Zuschauer, 
starke Leistungen und eine hervorragende 
Organisation machten die Veranstaltung zu 
einem echten Highlight.
Besonders im Mittelpunkt stand Ludwig Huber, 
der für den SV Grün-Weiß Holzkirchen an den 
Start ging. In der offenen Wertung sicherte er 
sich Bronze über 100m Rücken sowie Bronze 
über 100 m Freistil. Doch damit nicht genug: 
Über die 100-Meter-Strecken gewann Ludwig 
den Gesamtpokal und wurde damit Oberbaye-
rischer Meister – ein herausragender Erfolg für 
den jungen Athleten und den Verein.
Der Wettkampf war insgesamt ein großer Er-
folg für den SV Grün-Weiß Holzkirchen, der 
nicht nur sportlich glänzte, sondern auch als 
Gastgeber überzeugte. Die Leistungen der 
Schwimmerinnen und Schwimmer sorgten für 
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spannende Rennen und ein begeistertes Publi-
kum. Für Ludwig Huber geht es nun weiter: Ge-
meinsam mit seinen Teamkollegen Kai, Korbi, 
Moritz, Valentina und Dietke wird er am 29. 
und 30. November 2025 bei den Deutschen 
Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Essen 
antreten. Dort möchte er seine starke Form er-
neut unter Beweis stellen.

Ludwig Huber überzeugt bei 
den Deutschen Kurzbahnmeister-
schaften der Masters
Bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 
der Masters vom 28. bis 30. November 2025 in 
Essen zeigte Ludwig Huber vom SV GW Holz-
kirchen eine herausragende Leistung. In einem 
hochkarätigen Teilnehmerfeld mit über 1100 
Schwimmerinnen und Schwimmern bewies er 
seine Stärke und Ausdauer. Ludwig startete in 
mehreren Disziplinen und konnte sich gleich 
zweimal in die Top 10 schwimmen:

•	� 200 m Freistil: Mit einer starken Zeit von 
2:01,81 sicherte er sich den 6. Platz.

•	� 100 m Freistil: Auch hier überzeugte er mit 
0:54,84 und belegte erneut Platz 6.

Darüber hinaus erreichte Ludwig zweimal Platz 
14 über die 100 m Schmetterling und die 50 m 
Freistil. In der Sprintdisziplin 50 m Schmetter-
ling landete er auf Platz 33.

Neben den Einzeldisziplinen war Ludwig auch 
eine wichtige Stütze in den Staffeln. Gemein-
sam mit seinen Teamkollegen trat er in drei 
Wettbewerben an:

•	 4 x 50 m Lagen (AK120+): Platz 5
•	 4 x 50 m Freistil (AK80+): Platz 4
•	 4 x 50 m Lagen (AK80+): Platz 4

Ludwig’s Zeiten und Platzierungen sind ein 
großartiger Erfolg für den SV GW Holzkirchen 

und ein Beweis für konsequentes Training und 
Leidenschaft für den Schwimmsport.
Herzlichen Glückwunsch, Ludwig – wir freuen 
uns auf weitere Erfolge!

Ludwig Huber überzeugt 
bei DMS Landesliga
Am 13. Dezember 2025 traten die Damen- und 
Herrenmannschaft des SV Grün-Weiss Holzkir-
chen beim Deutschen Mannschaftswettbewerb 
Schwimmen (DMS) in Bamberg an. In der stark 
besetzten Landesliga Bayern zeigten beide 
Teams beeindruckende Leistungen: Zahlreiche 
persönliche Bestzeiten und eine geschlossene 
Mannschaftsstärke sorgten für Top-Platzierun-
gen. Die Damen erreichten mit 14.463 Punkten 
einen hervorragenden 5. Platz, die Herren er-
kämpften sich mit 14.058 Punkten den 7. Platz. 
Hier konnte Ludwig Huber aus Sollach einen 
großen Teil beitragen: Mit Spitzenzeiten wie 
100 m Freistil in 0:53,78 und starken Leistun-
gen über 100 m Schmetterling (1:00,64) sowie 
200 m Lagen (2:16,28) sammelte er wertvolle 
Punkte für das Team. Ein großartiger Beitrag zu 
einem erfolgreichen Wettkampftag!
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Ein kleiner Auszug aus unserem 
März Programm 2026

Malerinnen des Expressionismus

09.03.2026, 19:30 Uhr,  Onlinekurs per

Zoom, Kursnr.: 261.1030.07

Autogenes Training 

Ruhe und Kraft für den Alltag tanken

11.03. - 22.04.2026, 19:30 Uhr, 

vhs Raum 06, Kursnr.: 261.4120.01

Bewusstheit durch Bewegung

Feldenkrais-Methode

11.03. - 01.07.2026, 17:45 Uhr, 

vhs Raum 06, Kursnr.: 261.4146.02

Mentale Fitness für Kinder (6-10 Jahre)

Entspannungstechniken

12.03. - 07.05.2026, 15:00 Uhr, 

vhs Raum 06, Kursnr.: 261.6111.01

vhs Fotoclub

Gemeinsame Fototouren & Clubabende

16.03. - 20.07.2026, 18:30 Uhr, 

vhs Raum 01, Kursnr.: 26120.00

Die Mondlandung und ihr Erbe

Vortrag, 19.03.2026, 19:00 Uhr, 

vhs Raum 01, Kursnr.: 261.1150.03

Einladung zum Philosophischen Café

20.03. - 15.05.2026, 09:45 Uhr, 

vhs Raum 03, Kursnr.: 261.1170.01

Äthiopien - das geheimnisvollste Land

Afrikas, Live-Diashow mit Harald Mielke

23.03.2026, 19:00 Uhr, vhs Raum 12,

Kursnr.: 261.1145.02

Ta u c h e n  S i e  e i n  i n  d i e
f a s z i n i e r e n d e  We l t

d e s  o r i e n t a l i s c h e n  Ta n z e s !  

Fü r  E i n s t e i g e r i n n e n  j e d e n
A l t e r s ,  d i e  F r e u d e  a n  Ta n z ,

M u s i k  u n d  w e i b l i c h e r
Au s d r u c k s k r a f t  h ab e n  –

g a n z  o h n e  L e i s t u n g s d r u c k .

Bauchtanz für Einsteiger

2 0 . 0 3 .  -  0 8 . 0 5 . 2 0 2 6 ,  
2 0 : 0 0  U h r,  v h s  i m  A t r i u m

K u r s n r. :  2 6 1 . 5 1 4 7. 0 3
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Informationen aus den Ämtern:
Landratsamt Miesbach
•	 Verordnung des Landratsamtes Miesbach über die Kennzeichnung von Reitpferden
•	� Waffen- und Jagdschein: Anträge ab 01.02.2026 im Bürgerservice 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

•	 Diabetes rechtzeitig erkennen
•	 Grippeschutz für bestimmte Tierhalter empfohlen
•	 Selbsthilfe für Menschen mit Behinderung
•	 Sicher absteigen von Landmaschinen
•	 Schulter im Blick: Teilnehmende gesucht
•	 Krebsvorsorge rettet Leben

Nähere Informationen dazu finden sie auf der Homepage der Gemeinde Valley:  
www.gemeinde-valley.de

01.03.2026	  	 Jahreskonzert – Blaskapelle Unterdarching	 Mehrzweckhalle

07.03.2026	 14:00 Uhr	 Info- & Kaffeestammtisch – VDK-Ortsverband Valley	 Bartewirt

07.03.2026	 15:00 Uhr	 Orgelkonzert – Orgelzentrum	 Zollingerhalle

08.03.2026	 	 Kommunalwahl

10.03.2026	 14:00 Uhr	 Tag der offenen Tür in den Kindergärten St. Felicitas u. St. Nikolaus bis 16.30 Uhr 

10.03.2026	 14:30 Uhr	 Tag der offenen Tür in der Kinderstube Valley	  

13.03.2026	 19:30 Uhr	 Jahreshauptversammlung – DJK Darching	  

15.03.2026	  	 Theaterveranstaltung „Titanic” – VDK-Ortsverband Valley	 Waitzinger Keller

19.03.2026	 19:00 Uhr	 Josefifeier – Gesangverein Oberdarching	 Gasthof Bräu Oberdarching

21.03.2025	 15:00 Uhr	 �Vortrag Baugeschichte Kloster Tegernsee & Konzert Musica di Baviera  
mit Werken von Marian Praunsberger – Orgelzentrum	 Zollingerhalle

22.03.2026	 	 mögliche Stichwahl

23.03.2026	  	 Jahreshauptversammlung – Gartenbauverein	  

27.03.2026	 19:00 Uhr	 Gebirgsschützen Kompaniestammtisch – GSK Valley	 Maxlmühle

28.03.2026	 13:00 Uhr	 Schafkopfrennen – FFW Valley	 Feuerwehrhaus Unterdarching

28.03.2026	 20:00 Uhr	 Theater „Hummel im Himmel” – BV Ober-Mitterdarching	 Gasthof Bräu OD

29.03.2026	 09:00 Uhr	 Hl. Messe mit Palmweihe	 Oberdarching

29.03.2026	 10:30 Uhr	 Hl. Messe mit Palmweihe	 Unterdarching

29.03.2025	 17:00 Uhr	 Orgelkonzert Bastian Fuchs – Orgelzentrum	 Zollingerhalle

02.04.2026	 18:00 Uhr	 Gründonnerstag	 Oberdarching

02.04.2026	 19:15 Uhr	 Gründonnerstag mit Fußwaschung	 Unterdarching

03.04.2026	 15:00 Uhr	 Karfreitag	 Oberdarching

03.04.2026	 16:30 Uhr	 Karfreitag	 Unterdarching

04.04.2026	 14:00 Uhr	 Info- & Kaffeestammtisch – VDK-Ortsverband Valley	 Maxlmühle

04.04.2026	 20:00 Uhr	 Osternacht	 Oberdarching

• TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE •
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04.04.2026	 22:00 Uhr	 Osternacht	 Unterdarching

05.04.2026	 10:30 Uhr	 Hl. Messe mit Speisenweihe	 Kleinhöhenkirchen

05.04.2026	 20:00 Uhr	 Theater „Hummel im Himmel” – BV Ober-Mitterdarching	 Gasthof Bräu OD

06.04.2026	 09:00 Uhr	 Hl. Messe mit Speisenweihe	 Hohendilching

06.04.2026	 10:30 Uhr	 Hl. Messe mit Speisenweihe	 Oberlaindern

06.04.2026	 15:00 Uhr	 Großes Konzert Musica di Baviera,  
	 	 Missa solemnis von B. Haltenberg aus Weyarn – Orgelzentrum	 Zollingerhalle

06.04.2026	 19:00 Uhr	 Theater „Hummel im Himmel” – BV Ober-Mitterdarching	 Gasthof Bräu OD

11.04.2026	 19:15 Uhr	 Jahrtag Burschen Unterdarching, Gartenbauverein Valley, 
	 	 Schützen Valley und FFW Valley	 Kirche und anschließend Kirchenwirt

11.04.2026	 20:00 Uhr	 Theater „Hummel im Himmel” – BV Ober-Mitterdarching	 Gasthof Bräu OD

12.04.2026	 20:00 Uhr	 Jahreshauptversammlung – Schloßbergler Valley	 Trachtenheim Valley

18.04.2026	 09:00 Uhr	 Ramadama	  

18.04.2026	 14:00 Uhr	 Jahreshauptversammlung – VDK-Ortsverband Valley	 Gasthof Bräu OD

18.04.2026	 19:00 Uhr	 Maibockanstich	 Valleyer Schloss Bräu

19.04.2025	 17:00 Uhr	 Orgelkonzert Professor Edgar Krapp – Orgelzentrum	 Zollingerhalle

24.04.2026	 19:00 Uhr	 Gebirgsschützen Kompaniestammtisch – GSK Valley	 Maxlmühle

25.04.2026	  	 Frühjahrskonzert – Männergesangverein Valley	  

25.04.2026	 20:00 Uhr	 Theater „Hummel im Himmel” – BV Ober-Mitterdarching	 Gasthof Bräu OD

25. – 26.04.	  	 Feuerwehrausflug nach Nürnberg – FFW Hohendilching	  

 01.05.2026	 08:00 Uhr	 Bittgang von OD/OL nach Nüchternbrunn anschl. Hl. Messe	  

02.05.2026	 14:00 Uhr	 Info- & Kaffeestammtisch – VDK-Ortsverband Valley	 Maxlmühle

03.05.2026	  	 Patronatstag der bayerischen Gebirgsschützenkompanien	 Traunstein

09.05.2026	  	 Muttertagskonzert der Jugendkapelle – Blaskapelle Unterdarching	  

14.05.2026	 08:45 Uhr	 Trachtenwallfahrt nach Birkenstein – Schloßbergler Valley	 Birkenstein

16.05.2026	 17:00 Uhr	 Orgelkonzert Anian Wiedner aus Miesbach/London – Orgelzentrum	 Zollingerhalle

17.05.2026	  	 Alpenregionstreffen der Gebirgsschützen – GSK Valley	 Innsbruck/Berg Isel

22. – 24.05.	 	  Pfingstfest – DJK Darching	 Sportplatz Unterdarching

25.05.2026	 08:00 Uhr	 Bittgang von OD/OL nach Allerheiligen anschl. Bittmesse	  

25.05.2026	 15:00 Uhr	 Konzert Musica di Baviera, Erstaufführung B-Dur Symphonie  
	 	 Franz Gleisner & Missa von L.Ott aus Weyarn – Orgelzentrum	 Zollingerhalle

29.05.2026	 19:00 Uhr	 Gebirgsschützen Kompaniestammtisch – GSK Valley	 Maxlmühle





Waldruh Dietramszell, der Ort 
der Kra�  und Ho� nung spendet 
Um dem Wandel in der Bestattungskultur
gerecht zu werden, wurde vor 5 Jahren der 
erste Oberbayrische Bestattungswald in 
Dietramszell eröffnet. 

Der natürliche von Schilcher´sche Mischwald 
ist ein friedvoller und abwechslungsreicher 
Wald, der den Kreislauf der Natur transparent 
macht und als Kra� ort bekannt ist. 
Mit den eigens angelegten Hackschnitzel-
wegen, dem Pavillon und zwei weiteren 
kleineren Andachtsplätzen bietet die Waldruh 
Dietramszell eine besondere Atmosphäre. 
Frei von Religion, Wohnort und Kultur 
besteht auch für Sie die Möglichkeit, eine 
etwas andere letzte Ruhestätte zu � nden. 

Für individuelle Fragestellungen wenden Sie sich gerne an das Team der 
Waldruh unter info@waldruh-dietramszell.de oder telefonisch an 0 80 27 / 90 80 60.

w w w.waldr u h-dietramszel l .de

Für den Fall, dass Sie den Verlust eines lieben Angehörigen zu verkra� en haben, sind 
die Mitarbeiter der Waldruh Dietramszell für Sie da. Sie ermöglichen einen individuellen 
Abschied im Rahmen einer würdevollen Urnenbestattung. 
Aber auch schon zu Lebzeiten kann für die eigene Vorsorge ein Platz an einem Ruhebaum 
oder auch ein Baum für die Familie oder den Freundeskreis ausgesucht werden. Für erste 
Informationen bieten sich die kostenfreien Gruppenführungen an. 

Die nächsten Termine sind: 
Mittwoch. 11. März um 10:00 Uhr, 25. März um 14:00 Uhr, 15. April um 10:00 Uhr, 

29. April um 14:00 Uhr, 06. Mai um 10:00 Uhr, 20. Mai um 14:00 Uhr. 

Informationen sowie Termine für weitere Führungen finden 
Sie immer aktuell unter www.waldruh-dietramszell.de. 


